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Editorial
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

in der letzten Ausgabe des 
Kammerreports hatte ich 
 darüber berichtet, dass in die
sem Jahr sowohl die Mitglieder 

der Satzungsversammlung wie 
auch der Vorstand unserer 
Kammer neu gewählt werden, 
wobei die Wahlen zum Kam
mervorstand erstmals als Brief
wahl stattfinden.

Die Wahl unserer Mitglieder 
der Satzungsversammlung ist 
inzwischen abgeschlossen. 
Über das Ergebnis berichten 
wir in diesem Heft.

Praktisch zeitgleich mit der 
Versendung des Kammer
reports haben wir Ihnen jetzt 
die Briefwahlunterlagen für 
die anstehende Wahl des Kam
mervorstands übermittelt. 
Nachdem die Wahlbeteiligung 
bei der bislang üblichen Prä
senzwahl in der Kammerver
sammlung bezogen auf die 
Gesamtzahl aller Mitglieder 
vom Gesetzgeber als unzu
reichend angesehen wurde, ist 
die Briefwahl also jetzt auch 
hier vorgeschrieben. Ich wür-
de mich freuen, wenn das 
 gesetzgeberische Ziel einer 
deutlichen Verbesserung der 
Wahlbeteiligung erreicht 
würde.

Dies gilt umso mehr, als die 
Tätigkeit des Vorstands in den 
letzten vier Jahren nicht zu
letzt im Hinblick auf die Ein
führung des elektronischen 
Rechtsverkehrs ausgespro
chen zeitaufwendig und in
tensiv war und auch für die 
nähere Zukunft mit vergleich

barer Arbeitsbelastung zu 
rechnen ist. Eine breite demo
kratische Legitimation würde 
diese Tätigkeit sicherlich unter
mauern, weshalb ich Sie ganz 
herzlich bitten darf, von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu ma
chen und damit auch für eine 
sachgerechte Vertretung Ihrer 
eigenen Interessen zu sorgen.

Mit freundlichen kollegialen 
Grüßen

JR Gerhard Leverkinck
Präsident

Inhalt
Editorial ................................... 1

Einladung zur Kammerver-
sammlung 2019 ..................... 2

Aus der Tätigkeit 
des Vorstandes ....................... 7
I.  Elektronischer Rechtsverkehr

II.  Neuregelungen des  

Rechts der notwendigen  

Verteidigung

III.  Angemessene Anpassung der 

Rechtsanwaltsvergütung

IV.  Referentenentwurf eines 

Gesetzes zur Modernisierung 

und Stärkung der beruflichen 

Bildung

V.  Gehälter und Gehaltszufrieden

heit von Mitarbeitern in 

Rechtsanwaltskanzleien

VI.  Aus und Fortbildung

VII.  Wahlen zur  

Satzungsversammlung

VIII.  Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft

IX.  Öffentlichkeitsarbeit

Hinweise ................................ 27

Personalnachrichten ........... 32

Neue Fachanwälte ............... 36

Kanzlei- und Stellenmarkt   37

Impressum ............................ 40



Ka
m

m
er

re
po

rt

2

Einladung zur
Kammerversammlung 2019

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zu der Kammerversammlung 2019 am

Mittwoch, den 22. Mai 2019, 17.00 Uhr,
im Hotel Contel,

Pastor-Klein-Str. 19, 56073 Koblenz

darf ich Sie herzlich einladen.

Auch in diesem Jahr ist die Kammerversammlung 2019 wieder im Rahmen eines

„Kleinen regionalen Anwaltstages“

organisiert.

1.
Den Fachanwälten bieten wir wieder die Gelegenheit, ein Drittel Ihrer Fortbildungsverpflich
tung nach § 15 FAO für 2019 zu erledigen.

Wieder haben wir anerkannte und renommierte Dozenten gewinnen können:

Dr. Eckart Wälzholz, Notar aus Füssen
Prof. Dr. Martin Becker, Richter am Arbeitsgericht Frankfurt, Lehrbeauftragter an der Univer
sität Frankfurt
Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH im IX. Zivilsenat
Wolfgang Pfister, Richter am BGH i.R. im Strafsenat
Prof. Dr. Hubert Schmidt, Rechtanwalt und Honorarprofessor an der Universität und an der 
Hochschule Trier
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Diese referieren zu den Themen

–  Familienpoolgesellschaften
–  Der Aufhebungsvertrag im Arbeitsrecht
–  Insolvenzanfechtung
–  Aktuelle Rechtsprechung im Strafrecht
–  AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr

2. Vorempfang zur Kammerversammlung

Bei einem kleinen Imbiss und einem Glas Wein begrüßt der Vorstand im Anschluss an die 
Seminare gemeinsam mit den Vorsitzenden der örtlichen Anwaltsvereine sowie dem Forum 
junger Anwaltschaft unseres Bezirks nicht nur die Seminarteilnehmer, sondern auch die seit 
der letzten Kammerversammlung neu zur Rechtsanwaltschaft zugelassenen Kolleginnen 
und Kollegen.

3.
Um 17.00 Uhr findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt, an deren Anschluss 
gegen ca. 18.30 Uhr der Vorstand alle Anwesenden herzlich zu einem Austausch bei

Bier/Wein und Gegrilltem
unter musikalischer Begleitung im Garten des Hotel Contel  

gleich an der Mosel

einlädt.

4. Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht 2018 liegt diesem Kammerreport bei. Der Haushaltsabschluss 2018 
kann in der Geschäftsstelle und in den Landgerichtsbezirken Bad Kreuznach, Mainz und Trier 
bei den Vorsitzenden der dortigen Anwaltsvereine eingesehen werden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wieder viele Kolleginnen und Kollegen unserem Angebot 
und der Einladung zur Kammerversammlung folgen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

JR Gerhard Leverkinck
Präsident
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Tagesordnung
1. Vereidigung der neu zur 
Rechtsanwaltschaft zuzulas-
senden Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte

Vor Eintritt in die Tagesord
nung werden vor der Mitglie
derversammlung 2019 wieder 
die neu zur Rechtsanwaltschaft 
zuzulassenden Kolleginnen 
und Kollegen vereidigt und als 
neue Mitglieder in unserem 
Kreis begrüßt.

2.  Bericht des Präsidenten 
über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr 2018

3. Bericht des Schatzmeis-
ters über das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2018

4.  Bericht der Rechnungs-
prüfer und Entlastung des 
Vorstandes und der Ge-
schäftsführung gem. § 89 
Abs. 2 Ziff. 6 BRAO

5.  Anhebung der Mindest-
vergütung für Auszubilden-
de

Der Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung vom 
18.12.2018 sieht in § 17 BBiG 
nF die Verankerung einer bun
deseinheitlichen branchen
übergreifenden Mindestaus
bildungsvergütung vor.

Nach dem Referentenentwurf 
soll sich die Höhe nach dem 
BAföG Satz für vollzeitschuli
sche Auszubildende richten, die 
nicht bei ihren Eltern wohnen.

Vor diesem Hintergrund schlägt 
der Vorstand vor, für das erste 
Ausbildungsjahr die bisherige 
Vergütung von 420,– € auf 
560,– € anzuheben.

Für das zweite Ausbildungs
jahr von 500,– € auf 660,– € 
und für das dritte Ausbildungs
jahr von 550,– € auf 750,– €.

6.  Ergänzung der Geschäfts-
ordnung der Rechtsanwalts-
kammer

Die Einberufung der Kammer
versammlung sowie die Be
kanntmachungen erfolgen 
nach unserer GO/WO bzw. 
BRAO schriftlich oder durch 
öffentliche Einladung im amt
lichen Mitteilungsblatt. Die 
Form des amtlichen Mittei
lungsblattes ist bisher in un
serer GO/WO nicht festgehal
ten.

Zur Vermeidung von Formfeh
lern beim Versand des Kam
merreportes oder der Bekannt
machung über beA schlägt der 
Vorstand eine Abänderung 
unserer GO/WO dahingehend 
vor, dass ein § 11 Veröffent-
lichungen und Bekannt-
machungen eingefügt wird, 
der wie folgt lautet:

Veröffentlichungen und 
 Bekanntmachungen der 
Rechtsanwaltskammer erfol-
gen im amtlichen Mittei-
lungsblatt, das auch über 
das besondere elektronische 
Anwaltspostfach (beA) ver-
sandt werden kann.

7.  Ergänzung und Änderung 
der Gebührenordnung der 
Kammer

a) Die Erfahrungen mit der 
 Bearbeitung der Anträge auf 
Zulassung als Syndikusrechts
anwalt bzw. der Erstreckung 
einer bereits bestehenden Zu
lassung auf eine neue bzw. 
weitere Tätigkeit hat gezeigt, 
dass die Bearbeitung eines An
trages auf Erstreckung den 
gleichen Arbeitsaufwand er
fordert, wie der Antrag auf Zu
lassung.

Der Vorstand schlägt des-
halb der Versammlung vor, 
die Gebühr in Nr. 5 und 6 der 
Gebührenordnung ebenfalls 
von 300,– € auf 400,– € anzu-
heben.

b) Nach Nr. 15 GebO erhebt 
der Vorstand für die Registrie
rung einer Zweigstelle – von 
Nichtmitgliedern – eine Ge
bühr i.H.v. 50,– €.

Da die Registrierung einer wei
teren Kanzlei – von Nichtmit
gliedern – den gleichen Ar
beitsaufwand fordert, schlägt 
er die Ergänzung dieser Vor
schrift hinter „Zweigstelle“ wie 
folgt vor: „ … einer Zweigstelle 
oder weitere Kanzlei“.

8.  Ergänzung der Beitrags-
ordnung der Kammer

Der Vorstand schlägt der Ver
sammlung zur klarstellenden 
Ergänzung eine Neufassung 
des § 1 BO wie folgt vor:
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An Beiträgen und Umlagen, 
deren Höhe von der Kam-
merversammlung beschlos-
sen wird, werden erhoben: 
der Kammergrundbeitrag, 
der Zuschlag zum Kammer-
grundbeitrag, die Sterbe-
geldumlage und die Umlage 
für das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach 
(beA)

§ 2 BO wird um den nachfol
genden Absatz 9 ergänzt:

9. Die Umlage für das be-
sondere elektronische An-
waltspostfach entspricht 
dem Grunde und der Höhe 
nach demjenigen Beitrag, 
den die Hauptversamm-
lung der Bundesrechtsan-
waltskammer gemäß § 177 
Abs. 2 Nr. 7 BRAO jeweils be-
schließt und als Beitrag 
gem. § 178 BRAO bei der 
Kammer erhebt.

§ 3 BO wird wie folgt ergänzt:

Die Beiträge und Umlagen 
werden mit der Anforderung 
in den Mitteilungen oder mit 
Übersendung eines Beitra-
ges – Umlagenbescheides 
fällig.

10.  Zusammenfassung der 
Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlich für die Rechts-
anwaltskammer Tätigen

Der Vorstand schlägt der Ver
sammlung die Zusammenfas
sung der Aufwandsentschädi
gung der ehrenamtlich für die 
Kammer Tätigen – ohne inhalt
liche Änderungen – wie folgt 
vor.

Entschädigungsregelung 
der Rechtsanwaltskammer 
für den Oberlandesgerichts-
bezirk Koblenz

§ 1 Tagegelder

1. Für die Teilnahme an Sitzun
gen ihrer jeweiligen Gremien, 
Ausschusssitzungen, Mitglie
derversammlungen, BRAK
Hauptversammlungen sowie 
sonstigen Veranstaltungen, 
die im Rahmen ihrer nachfol
genden Tätigkeit wahrzuneh
men sind erhalten die

a)  Mitglieder des Kammervor
standes,

b)  Anwaltsrichter,
c)  Mitglieder der Fachanwalts

vorprüfungsausschüsse,
d)  Mitglieder des Ausschusses 

für die Wahlen zur Satzungs
versammlung und des Vor
standes

e)  Mitglieder der Satzungsver
sammlung

f)  Referenten der Verbrau
cherrechtstage / Öffentlich
keitsausschuss / Journalis
tenseminare / ähnliche 
Veranstaltungen

g)  Rechnungsprüfer

ein Tagegeld in Höhe von 
150,00 EUR je Tag.

2. Die Mitglieder der Prüfungs
ausschüsse der Rechtsanwalts
fachangestellten sowie des 
Berufsbildungsausschusses er
halten ein Tagegeld in Höhe 
von 100,00 EUR für jeden Sit
zungstag. Die Zeitversäumnis 
für Sitzungen von weniger als 
zwei Stunden wird mit der 
Hälfte entschädigt. Nichtmit
glieder erhalten 50,00 EUR für 

die Aufsicht bei der schrift
lichen Prüfung je Prüfungstag.

3. Die Protokollführer in der 
Hauptverhandlung des An
waltsgerichts erhalten bei ei
ner Dauer der Hauptverhand
lung bis zu vier Stunden eine 
Entschädigung von 25,00 EUR, 
darüber hinaus in Höhe von 
50,00 EUR.

4. Leiter der Arbeitsgemein
schaften der ReferendarAus
bildung erhalten eine Entschä
digung von 50,00 EUR je 
Zeitstunde.

§ 2 Aufwandsentschädigun-
gen

1. Der Präsident der Rechts
anwaltskammer erhält eine 
monatlich nachträgliche Auf
wandsentschädigung in Höhe 
von 1.500,00 EUR.

2. Die Vorstandsmitglieder so
wie Mitglieder des Anwaltsge
richts erhalten außerdem ein
mal jährlich eine Porto und 
Telefonpauschale in Höhe von 
360,00 EUR, die sich für Präsidi
umsmitglieder und die Vorsit
zenden des Anwaltsgerichts 
auf 720,00 EUR und für die Mit
glieder der Gebührenabtei
lung des Vorstandes auf 
1.000,00 EUR erhöht.

Die Mitglieder der Fachan
waltsvorprüfungsausschüsse 
erhalten eine jährliche Porto 
und Telefonpauschale i.H.v. 
150, €, die sich für die Vorsit
zenden auf 300, € erhöht.

3. Die Mitglieder der Prüfungs
ausschüsse erhalten für ihre 
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Tätigkeit im Zusammenhang 
mit Abschluss und Zwischen
prüfungen eine Zeitaufwands
entschädigung (Klausurauf
sichten, Teilnahme an der 
mündlichen Prüfung etc.) ge
mäß § 1 Abs. 2, soweit nicht 
nachstehende Regelungen ab
weichen.

Für einzelne Tätigkeiten sind 
die nachfolgenden pauscha
len Entschädigungen vorge
sehen:

3.1.  Erstellung der Abschluss
prüfungsklausuren pro 
Prüfungsfach

3.1.1.  Recht (Teilprüfungsfach) 
 50,00 EUR

3.1.2.  Wirtschafts und 
Sozialkunde  50,00 EUR 
(Teilprüfungsfach)

3.1.3.  Rechnungswesen
 100,00 EUR
3.1.4.  Fachbezogene Informa

tionsverarbeitung
  Textbearbeitung 

(Formulierung) 
 60,00 EUR

  Textverarbeitung 
(Gestaltung) 40,00 EUR

3.1.5.  Zivilprozessrecht 
 100,00 EUR

3.1.6.  Gebührenrecht 
 100,00 EUR

3.2.  Korrekturen
3.2.1.  Erstkorrektur 10,00 EUR
3.2.2.  Zweitkorrektur 2,50 EUR
3.3.  Erstellung der Zwischen

prüfungsklausuren pro 
Prüfungsfach

3.3.1.  Recht 100,00 EUR
3.3.2.  Büropraxis und organi

sation 100,00 EUR
3.3.3.  Wirtschafts und 

Sozialkunde 100,00 EUR
3.3.4  Korrekturen gem. 

Ziff. 3.2.

§ 3 Reise-/Fahrtkosten

Die Mitglieder des Vorstandes 
und des Anwaltsgerichts, Mit
glieder der Fachanwaltsvor
prüfungsausschüsse sowie die 
Mitglieder des Berufsbildungs
ausschusses und der Prüfungs
ausschüsse wie auch der Sat
zungsversammlung oder der 
Wahlausschüsse sowie die 
Rechnungsprüfer erhalten Er
satz ihrer nachgewiesenen, 
notwendigen Auslagen und 
Reisekosten, bei Benutzung 
des eigenen PKW 0,50 EUR pro 
gefahrenen Kilometer ab 
Wohnort.

§ 4

Die Erstattung erfolgt auf An
trag durch die Geschäftsstelle 
der Rechtsanwaltskammer für 
den Oberlandesgerichtsbezirk 
Koblenz.

Soweit auf Entschädigungsleis
tungen nach dieser Regelung 
zwingend gesetzliche Umsatz
steuer anfällt, wird die Rechts
anwaltskammer diese ersetzen.

10. Beitragsfestsetzung

a)  Grundbeitrag 2019  
(150,– €)

b)  Zuschlag zum Kammer
grundbeitrag 2019  
(Umsatz 2018)

c)  beA Sonderumlage 2019 
(70,– €)

d)  Syndikuspauschale  
(200,– €)

e)  Pauschale bei doppelter 
Kammerzugehörigkeit 
(180,– €)

f )  GmbHPauschale  
(250,– €)

g)  Sterbegeld

11. Bewilligung der Mittel für 
das Jahr 2020

12. Wahl der Rechnungsprü-
fer

Nach § 5 Abs. 3 GO/WO RAKKO 
ist die Rechnung der Kammer 
von 2, dem Vorstand nicht an
gehörenden Kammermitglie
dern zu prüfen, die jeweils für 
zwei Jahre gewählt worden 
sind.

Zur Wahl stehen Rechtsanwalt 
Philip Kranz, Mainz sowie 
Rechtsanwalt Christoph Diet-
rich, Bad Kreuznach.

Zur Wahl als Stellvertreter 
stehen zur Verfügung Rechts
anwalt Thomas Frick, Kob
lenz und Rechtsanwalt Hans-
Jürgen Merk, Bad Kreuznach.

13. Verschiedenes
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Aus der Tätigkeit des Vorstandes

I.Elektronischer Rechtsverkehr

1. beA

Die passive Nutzungspflicht 
für das beA besteht seit dem 
03.09.2018 wieder. Die BRAK 
geht davon aus, dass alle Kolle
ginnen und Kollegen dieser 
Pflicht nachkommen bzw. be
reits erstregistriert sind oder 
sich zeitnah registrieren.

Sollten Ihre Daten im Bun-
desweiten Amtlichen An-
waltsverzeichnis (www.
rechtsanwaltsregister.org) 
nicht korrekt sein, wenden 
Sie sich bitte an uns als Ihre 
zuständige regionale Rechts-
anwaltskammer.

Bei technischen Fragen er
reichen Sie den beA Support 
unter:

E-Mail: 
bea-servicedesk@atos.net
Telefon: 030/52 0009 444 
(Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 
Uhr).

Index zum beA-Newsletter

Der beANewsletter ist mittler
weile sehr umfangreich und 
liefert regelmäßig neue An
wenderhinweise und Hilfestel
lungen. Die Bundesrechtsan

waltskammer hat mitgeteilt, 
dass ab sofort ein Index zum 
beANewsletter zur Verfügung 
steht. Der Index wird laufend 
aktualisiert und ist erreichbar 
unter https://bea.brak.de/
bea-newsletter. Damit kön
nen Sie nun in allen erschiene
nen beANewslettern nach 
Stichworten suchen.

Löschfristen im beA

Das beA ist kein Archivsystem 
und als solches auch nicht aus
gelegt. Die Handakten müssen 
gem. § 50 BRAO separat ge
führt werden. Die BRAK ist da
her nach § 31 a Abs. 3 S. 4 BRAO 
berechtigt, die im beA gespei
cherten Nachrichten nach an
gemessener Zeit zu  löschen, 
näheres regelt § 27 RAVPV.

Das automatische Löschen 
wird zum 01.04.2019 aktiviert, 
d.h. Nachrichten, die am 
01.04.2019 älter als 90 Tage alt 
sind, werden an diesem Tag 
 automatisch in den Papierkorb 
verschoben und 30 Tage später, 

also am 01.05.2019 endgültig 
gelöscht. Ebenso werden Nach
richten, die sich zum 01.04.2019 
bereit länger als 31 Tage im 
 Papierkorb befunden haben 
endgültig gelöscht. Diese Fris
ten gelten sodann auch für die 
Zukunft. (ausführlicher Hinweis 
zu den Löschfristen siehe BRAK 
Magazin 01/2019, S. 10)

Behördenpostfächer

Auch mit Behörden kann elekt
ronisch kommuniziert werden. 
Seit dem 1.1.2018 müssen Be
hörden und Körperschaften 
sowie Anstalten des öffentli
chen Rechts nach § 174 III 4 
ZPO einen sicheren Übermitt
lungsweg für die Zustellung 
elektronischer Dokumente er
öffnen.

Als sicherer Übermittlungs
weg ist nach § 130a IV Nr. 3 
ZPO auch das besondere elek
tronische Behördenpostfach 
(beBPo) vorgesehen. Das Nä
here wird durch die §§ 6 bis 9 
der ERVV geregelt.
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Nunmehr können immer mehr 
Behörden über den Verzeich
nisdienst (Gesamtverzeichnis) 
innerhalb des beAs gefunden 
werden.

Anwaltliche Berufspflicht

Trotz gesetzlicher Verpflich
tung gibt es immer noch „beA
Verweigerer“, die ihr Postfach 
entgegen § 31 a Abs. 6 BRAO 
nicht eingerichtet haben, den
noch kann es Nachrichten 
empfangen.

Dies kann unter Umständen 
weitreichende Konsequenzen 
mit sich bringen. Viele Gerichte 
nutzen bereits die Möglichkeit, 
gegen elektronisches Emp
fangsbekenntnis (§ 174 Abs. 4 
S. 3 ZPO) zuzustellen. Die 
Nichtmitwirkung an einer ord
nungsgemäßen Zustellung 
stellt – neben den sich erge
benden prozessualen Folgen –
eine Berufspflichtverletzung 
gem. § 14 BORA dar, die ein 
berufsrechtliches Aufsichtsver
fahren nach sich ziehen kann.

Es ergeben sich darüber hin
aus auch haftungsrechtliche 

Probleme. Einige Justiz
kassen übersenden bereits 
 Gerichtskostenrechnungen 
über beA. Werden diese in
folge der Nichtnutzung des 
beA unbeachtet gelassen, 
droht Verjährung, da eine Zu
stellung nicht alsbald nach 
Klageerhebung er folgte, 
§ 167 ZPO.

Vertreterbestellung

Nach § 53 BRAO muss ein 
Rechtsanwalt für seine Vertre
tung sorgen, wenn er länger 
als eine Woche daran gehin
dert ist, seinen Beruf auszu
üben oder wenn er sich länger 
als eine Woche von seiner 
Kanzlei entfernen will. Die Be
stellung erfolgt durch die 
Rechtsanwaltskammer oder 
der Rechtsanwalt kann den 
Vertreter selbst bestellen, 
wenn die Vertretung von 
 einem Rechtsanwalt über
nommen wird, der derselben 
Rechtsanwaltskammer ange
hört.

Es besteht die Möglichkeit, 
dass Sie Ihrem Vertreter wäh
rend Ihrer Abwesenheit Zu

griffsrechte für Ihr beAPost
fach einräumen können.

Sobald der Rechtsanwalt die 
Vertreterbestellung der zu
ständigen Kammer angezeigt 
(§ 53 Abs 6 BRAO) bzw. diese 
auf Antrag für den Rechtsan
walt einen Vertreter bestellt 
hat (§ 53 Abs. 2 S. 3 BRAO), wird 
der Vertreter auch im beA des 
Rechtsanwalts angelegt und 
berechtigt. Dabei wird er mit 
der Rolle „Mitarbeiter“ dem 
Postfach zugewiesen und er
hält damit automatisch das 
Recht „Nachrichtenübersicht 
öffnen“ (vgl. hierzu BRAK beA
Newsletter 10/2017).

Der Rechtsanwalt erhält bei 
der nächsten Anmeldung am 
beA einen Infokasten ange
zeigt, dass der Vertreter auf das 
Postfach nunmehr mit dem 
Recht „Nachrichtenübersicht 
öffnen“ berechtigt wurde. Es 
wird angeregt, ggf. weitere 
Rechte zu vergeben (vgl. hier
zu BRAK beANewsletter 
3/2017).

Im Falle eines Vertreters, der 
nicht selbst Postfachinhaber 
ist, weil er beispielsweise als 
Assessor (noch) kein Mitglied 
einer Rechtsanwaltskammer 
ist, bestellt die zuständige 
Rechtsanwaltskammer den 
Vertreter zum einen selbst, 
zum anderen liefert sie die 
 Daten an die BRAK, damit dort 
für ihn ein eigener Zugang 
zum beA geschaffen werden 
kann (vgl. § 31a Abs. 3 S. 2 
BRAO). Der nichtanwaltliche 
Vertreter muss sich dann noch 
ein eigenes Zugangsmedium 
über die BNotK zulegen.
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Zustellungsbevollmächtigte

Im Falle einer Kanzleipflichtbe
freiung, z.B. aufgrund einer 
 Tätigkeit des betreffenden 
Rechtsanwalts im Ausland, 
wird regelmäßig ein Zustel
lungsbevollmächtigter be
stimmt.

Dem Zustellungsbevollmäch
tigten wird dann nach § 25 
Abs. 2 RAVPV von der BRAK für 
die Dauer seiner Bestellung ein 
auf die Übersicht der einge
gangenen Nachrichten be
schränkter Zugang zu dem 
beA des Rechtsanwalts einge
räumt.

Soweit der Zustellungsbevoll
mächtigte kein Rechtsanwalt 
ist, muss für den Zustellungs
bevollmächtigten ein eigenes 
Postfach eingerichtet werden, 
was mit Kosten und Aufwand 
verbunden ist. Ist der Zustel
lungsbevollmächtige selbst 
Rechtsanwalt, kann er sein 
 eigenes beA als Zustellungs
bevollmächtigter nutzen.

Die zur Einräumung des Zu
gangs erforderliche Über

mittlung von Daten durch die 
regional zuständige Rechts
anwaltskammer an die BRAK 
erfolgt im automatisierten 
Verfahren unmittelbar nach 
seiner Benennung. (vgl. hierzu 
BRAK beANewsletter 3/2017).

Weitere Kanzlei

Gem. § 31 a Abs. 7 BRAO hat 
die BRAK für jede im Gesamt
verzeichnis eingetragene wei
tere Kanzlei (§ 27 BRAO) eines 
Mitgliedes einer Rechtsan
waltskammer ein weiteres beA 
eingerichtet. Die Eintragung 
der weiteren Kanzlei erfolgt 
durch die Rechtsanwaltskam
mer. Mit der weiteren SafeID 
des weiteren Postfachs muss 
eine weitere beAKarte erwor
ben werden.

2. Elektronischer Rechts-
verkehr in der Arbeitsge-
richtsbarkeit Rheinland-
Pfalz

Zur Förderung des elektroni
schen Rechtsverkehrs hat die 
Arbeitsgerichtsbarkeit ab dem 
01. November 2018 vollumfäng
lich auf diesen Übertragungs

weg umgestellt und versendet 
gerichtliche Post an Rechtsan
wältinnen und Rechtsanwälte 
ausschließlich über beA.

II.Neuregelungen des Rechts 
der notwendigen Verteidi-
gung

Die Richtlinie (EU) 2016/1919 
des europäischen Parlaments 
und des Rates über Prozess
kostenhilfe für Verdächtige 
und beschuldigte Personen in 
Strafverfahren sowie für ge
suchte Personen in Verfahren 
zur Vollstreckung eines euro
päischen Haftbefehls legt ei
nen verbindlichen europäi
schen Mindeststandart fest, 
mit dem die notwendige Ver-
teidigung bzw. Prozesskos-
tenhilfe in Strafverfahren 
(„Legal aid“) als wesentliche 
Bedingung für das Recht auf 
Zugang zu einem Rechtsbei-
stand sichergestellt werden 
soll.

Die Richtlinie ist bis zum 
25.05.2019 in nationales Recht 
umzusetzen. Seit Oktober 
2018 liegt ein Referentenent
wurf vor, der vom Grundsatz 
her sowohl von der BRAK, dem 
DAV und auch der Strafvertei
digervereinigung begrüßt 
wird, der aber aus der Sicht 
der Anwaltschaft in einzelnen 
Punkten nachgebessert wer
den muss.

Der Strafrechtsausschuss so
wie der BRAOAusschuss der 
Bundesrechtsanwaltskammer 
hatten bereits zuvor ein Eck
punktepapier aufgestellt, wel
ches, wie auch im Referenten
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entwurf vorgesehen, vorschlägt, 
die bestellbaren Pflichtverteidi
ger der Liste der Rechtsanwalts
kammern zu entnehmen, der 
gegenüber diese ihr Interesse 
an der Übernahme von Pflicht
verteidigung bekundet habe.

Allerdings ist im Referenten
entwurf, anders als von der 
Anwaltschaft gefordert, kein 
rollierendes System der Ge
stalt vorgesehen, dass der an 
erster Stelle stehende Pflicht
verteidiger ernannt werden 
muss und danach ans Ende 
der Liste wandert (Tonus).

Dies ist seitens der Anwalt
schaft deshalb vorgesehen, da 
die Auswahl der Pflichtvertei
diger nicht im Belieben der Ge
richte stehen soll, sondern in 
der Sphäre der Anwaltschaft 
getroffen werden, sofern Be
schuldigte nicht selbst jeman
den benennen. Es muss im In-
teresse aller Beteiligten 
eines rechtsstaatlichen Ver-
fahrens liegen, dass gar nicht 
erst der Verdacht aufkom-
men kann, Gerichte könnten 
hier besonders „pflegeleich-
te“ Kollegen bevorzugen, 
wie der Präsident des DAV 
hervorgehoben hat.

Nach dem Referentenentwurf 
soll der Richter nach wie vor 
stets auf den gleichen Pflicht
verteidiger zurückgreifen dür
fen. Außerhalb der auf der Liste 
stehenden Rechtsanwälte dür
fen nur noch Fachanwälte für 
Strafrecht bestellt werden. Die 
Aufnahme in die Liste ist frei 
von sonstigen Voraussetzun
gen. Die Bereitschaft zur Über
nahme von Pflichtverteidigun

gen soll in das bundesweite 
Anwaltsverzeichnis aufge
nommen werden.

Im Bereich der StPO sollen die 
Vorgaben der PKHRichtlinien 
zur Gewährung von Prozess
kostenhilfe unter grundsätzli
cher Beibehaltung des bewähr
ten Systems der notwendigen 
Verteidigung umgesetzt wer
den. Die bestehenden Regelun
gen sollen dabei einer klaren 
Systematik zugeführt werden, 
die zwischen der Frage des Vor
liegens eines Falls der notwen
digen Verteidigung einerseits 
und der Frage, zu welchem 
Zeitpunkt der Pflichtverteidiger 
zu bestellen ist, andererseits, 
unterscheidet.

Dabei wird den Anforderun
gen der Richtlinie, Prozesskos
tenhilfe unter bestimmten Vor
aussetzungen schon zu einem 
frühen Zeitpunkt im Ermitt
lungsverfahren zu bewilligen, 
dadurch Rechnung getragen, 
dass einerseits ein grundsätz
licher Perspektivwechsel weg 
vom Hauptverfahren hin zum 
Ermittlungsverfahren erfolgt 
und andererseits die in der 
PKHRichtlinien enthaltenen 
Zeitpunkte für die Verteidiger
bestellung bei Vernehmungen, 
Gegenüberstellungen und 
Haftvorführungen ausdrück
lich festgeschrieben werden.

Die bisher nur sehr punktuell 
geregelten Fragen der Dauer 
und Aufhebung der Bestellung 
sowie des Verteidigerwechsels 
sollen systematisiert werden. 
Hier soll auch die Auswechs
lung des Pflichtverteidigers in 
Übereinstimmung mit den 

Richtlinienvorgaben erstmals 
kodifziert werden. Dabei kann 
zu einem erheblichen Teil auf 
Richterrecht zurückgegriffen 
werden, dessen Verankerung im 
Gesetz mehr Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit mit sich bringt.

Zugleich soll das in der Praxis 
gerade in Umfangsverfahren 
bedeutsame, richterrechtlich 
anerkannte Institut der Siche
rungsverteidigung (Bestellung 
eines Pflichtverteidigers zur 
 Sicherstellung der Fortsetzung 
des Verfahrens für den Fall, 
dass die bisherigen Verteidiger 
aus dem Verfahren ausschei
den) normiert werden, wobei 
eine Obergrenze der bestellba
ren Pflichtverteidiger (höchs
tens 3 Pflichtverteidiger) ein
geführt werden soll.

In den einzelnen Bundeslän
dern werden Bedenken gegen 
die Richtlinie erhoben, es wird 
befürchtet, dass Verfahren sich 
verlängern und auf die Staats
kasse deutlich höhere Kosten 
zukommen.

Insbesondere werden Beden
ken gegen Verteidiger bereits 
bei der ersten Vernehmung er
hoben. Der Präsident unserer 
Kammer hat sich insofern an 
den Staatsminister der Justiz 
RLP gewandt und daraufhin 
hingewiesen, dass das Recht 
des Beschuldigten auf einen 
Verteidiger der ersten Stunde 
bei schwerwiegenden Vorwür-
fen elementar für ein rechts-
staatlich geordnetes und ef-
fektives Strafverfahren sei.

Die frühzeitige Einschaltung 
eines Verteidigers führt nach 
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Auffassung der Anwaltschaft 
namentlich nicht zu einer Ver
fahrensverzögerung. Im Ge
genteil verhindert eine kom
petente Verteidigung schon 
im Anfangsstadium eines Ver
fahrens Fehlentwicklungen, 
die im weiteren Verlauf an
sonsten aufwändig zu korrigie
ren wären. Tatsächlich bestäti
gen namentlich Vertreter der 
Richterschaft, dass die frühzei
tige Einschaltung eines Vertei
digers durchaus geeignet ist, 
die Effektivität des Verfahrens 
zu erhöhen.

Auch die Sorge, dass die ange
dachten Regelungen zu Mehr
kosten für die Länder führen 
könnten, erscheint nach unse
rer Auffassung unbegründet. 
Ein verurteilter Beschuldigter 
hat nach § 465 StPO die Kosten 
des Verfahrens zu tragen, wozu 
auch die Pflichtverteidigerkos
ten gehören. Allein der Um
stand, dass die Beitreibung 
dieser Kosten im Einzelfall auf 
Schwierigkeiten stößt, kann 
kein Anlass sein, dass grundle
gende Recht auf einen Vertei
diger der ersten Stunde zu ver
weigern.

Eine umfassende Stellungnah
me des Strafrechtsrechtsaus
schusses der BRAK finden Sie 
auf deren Homepage unter 
Rechtspolitische Themen als 
Stellungnahme Nr. 1 aus 2019.

III.Angemessene Anpassung 
der Rechtsanwaltsvergütung

Fünf Jahre ist es her, dass 
die Anwaltsgebühren zuletzt 
durch den Gesetzgeber ange

passt wurden, fünf Jahre in 
 denen die Kosten für Personal 
und sonstige Unterhaltungs
kosten weiter gestiegen sind.

Im Kammerreport 2/2018 ha
ben wir über den gemeinsa-
men Vorschlag der BRAK und 
des DAV zur Anpassung der 
anwaltlichen Vergütung be
richtet, ebenso ergänzend im 
Kammerreport 3/2018 durch 
den Aufruf der Vorsitzenden 
des BRAK Ausschusses „Rechts
anwaltsvergütung“ Frau Kolle
gin Dagmar BeckBever, Celle.

Derzeit wartet das BMJV auf 
die Einschätzungen der Länder 
zu diesem Thema. Grundsätz
lich besteht wohl Verständnis 
für die Forderungen der An
waltschaft nach einer ange
messenen Anpassung.

Die BRAK setzt sich intensiv da
für ein, dass die anwaltliche 
Vergütung noch in dieser Le
gislaturperiode angepasst 
wird.

Nach Mitteilung der BRAK vom 
07.02.2019 (https://www.brak.
de/zurrechtspolitik/national/
aktuelles/anpassungder
rechtsanwaltsverguetung
bundsichertunterstuetzung
zununsindlaendergefragt/) 
sicherte die Bundesregierung 
nun ausdrücklich zu, diese For
derung der Anwaltschaft zu un
terstützen – dies bestätigte der 
BMJVStaatssekretär Christian 
Lange in der letzten Sitzung 
des Rechtsausschusses des 
Deutschen Bundestages. Eben
so haben die Fraktionsspitzen 
der Regierungskoalition ihre 
Unterstützung zugesagt.

Um die dringend notwendige 
Vergütungsanpassung noch in 
dieser Legislaturperiode auf 
den Weg zu bringen, kommt es 
nun entscheidend auf die Zu
stimmung der Länder an. Denn 
diese sind über die Ausgaben 
von PKH und VKH unmittelbar 
von der Erhöhung der Rechts
anwaltsvergütung betroffen.

Deshalb haben sich die Präsi
denten von BRAK und DAV in 
einem gemeinsamen Schrei
ben an die Landesjustizminis
ter/Innen gewandt, um sie für 
die Notwendigkeit des Anlie
gens zu sensibilisieren.

IV.Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung 
und Stärkung der beruflichen 
Bildung

Das Bundesministerium für Bil
dung und Forschung hat den 
Referentenentwurf eines Ge
setzes zur Modernisierung und 
Stärkung der beruflichen Bil
dung (BBiMoG) veröffentlicht. 
Mit diesem Entwurf verfolgt 
die Bundesregierung das Ziel, 
die duale berufliche Bildung in 
Deutschland zu modernisie-
ren und zu stärken. Vorrangi-
ges Ziel ist die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und At-
traktivität der dualen beruf-
lichen Bildung bei potentiel-
len Auszubildenden und 
Betrieben gleichermaßen.

Damit setzt die Bundesregie
rung die im Koalitionsvertrag 
für die 19. Legislaturperiode 
verankerte Novellierung des 
BBiG zur Stärkung der beruf
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lichen Bildung um. Es ist ver
einbart, transparente beruf
liche Fortbildungsstufen zur 
Stärkung der „höherqualifizie
renden“ Berufsbildung und 
eine Mindestausbildungsver
gütung für Auszubildende im 
BBiG zu verankern und die 
Rahmenbedingungen zu ver
bessern.

Außerdem will die Bundesre
gierung die im Rahmen der 
Evaluation des BBiG in der 
letzten Legislaturperiode 
identif izier ten Optimie 
rungsmöglichkeiten wie z.B. 
Verfahrenserleichterungen 
für Auszubildende, größere 
Flexibilität bei der Zusam
menarbeit zuständiger Stel
len, etc aufgreifen.

Im Einzelnen setzt die Bundes
regierung auf der Grundlage 
des Koalitionsvertrages zum 
Beispiel auf folgende Schwer
punkte:

– Mindestvergütung
Es wird eine Mindestvergü
tung für Auszubildende – an
gelehnt an das BAföG  festge
schrieben. Damit will die 
Bundesregierung über Bran
chen und Regionen hinweg ei
nen sozialen Mindeststandard 
für die Auszubildenden im An
wendungsbereich des BBiG si
chern, aber auch die Attraktivi
tät dualer Berufsausbildungen 
sichern. Auszubildende sollen 
vor Vergütungen geschützt 
werden, die flächendeckend 
und branchenübergreifend so
zial, bildungs und wirt
schaftspolitisch nicht mehr als 
angemessen angesehen wer
den können.

Für das erste Ausbildungsjahr 
ist eine Mindestvergütung 
(§ 17 BBiG n.F.) von 504 Euro 
vorgesehen, für die weiteren 
Jahre eine prozentuale weitere 
Anhebung.

Die Mindestvergütung wird 
von einer Ordnungswidrig
keitsregelung in § 101 Abs. 1 
BBiG n.F. flankiert.

– Teilzeitberufsausbildung
Durch § 7 a BBiG n.F. wird die 
Regelung zur Teilzeitberufs
ausbildung formal herausge
löst und inhaltlich erweitert. 
Die Notwendigkeit eines „be
rechtigten Interesses“ für eine 
Teilzeitberufsausbildung soll 
entfallen und wird dadurch 
von der Verkürzung der Aus
bildungsdauer (§ 8 BBiG) ent
koppelt. Dadurch kommt die 
Teilzeit auch für Personen in 
Betracht, die das Ausbildungs
ziel in einer gekürzten Ausbil
dungszeit voraussichtlich nicht 
erreichen würden. Die Mög
lichkeit, die Berufsausbildung 
in Teilzeit durchzuführen, wird 
begrenzt dadurch, dass die 
Dauer auf höchstens das An
derthalbfache der Dauer, die in 
der Ausbildungsverordnung 
für die betreffende Berufsaus
bildung in Vollzeit festgelegt 
ist.

Es ist eine Mindestvergütung 
für die Teilzeitberufsausbil
dung vorgesehen.

– Berufliche Fortbildung
In diesem Abschnitt geplante 
Änderungen sehen eine Dif
ferenzierung zwischen der 
 höherqualifizierenden Berufs
ausbildung und der Anpas

sungsfortbildung vor. Ziel ist 
die Aufwertung und Stärkung 
der bisherigen „Aufstiegsfort
bildung“ als höherqualifizie
rende Berufsausbildung. Es 
werden drei Fortbildungs
stufen, d.h. Berufsspezialist 
(1. Stufe), Bachelor (2. Stufe) 
und Berufsmaster (3. Stufe) 
festgelegt.

Desweiteren sind Änderungen 
im Verzeichnis der Berufsaus
bildungsverhältnisse, den Auf
gaben der Prüfungsausschüs
se und der Beschlussfassung, 
der Bewertung der Abschluss
prüfungen geplant.

Alle Änderungspläne beste
hen derzeit noch im Entwurf, 
d. h. werden noch diskutiert.

V.Gehälter und Gehaltszufrie-
denheit von Mitarbeitern in 
Rechtsanwaltskanzleien

Bezugnehmend auf die ge
planten Änderungen der Min
destausbildungsvergütung im 
BBiG, die im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD 
verankert sind, dürfen wir auf 
den nachfolgenden Artikel 
von Prof. Dr. Matthias Kilian / 
Wiss. Mit. Christina Esser, 
Soldan Institut, verweisen:

Gehälter und Gehaltszufrie
denheit von Mitarbeitern in 
Rechtsanwaltskanzleien

Fragen Sie sich bei einem Blick 
auf die Personalkostenauswer-
tung in Ihrer BWA manchmal, 
wo Sie mit Ihrem Gehalt im Ver-
gleich mit anderen Kanzleien 
stehen? Und welche freiwilligen 
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Zusatzleistungen am Markt üb-
lich sind, um die knappe Res-
source Fachpersonal nicht nur 
zu gewinnen, sondern auch an 
sich zu binden? Dieser Beitrag 
berichtet über eine empirische 
Studie des Soldan Instituts zu 
nicht-anwaltlichem Personal in 
Anwaltskanzleien, für die mehr 
als 3.000 Fachangestellte, Fach-
wirte, Auszubildende im Berufs-
feld ReNoPat und sonstige kauf-
männische Mitarbeiter befragt 
wurden.

I. Einleitung
Kanzleipersonal zu gewinnen, 
Fachpersonal zumal, wird für 
immer mehr Kanzleien zu ei
ner großen Herausforderung. 
Der Blick in die Statistiken be
legt das Problem: Immer mehr 
Rechtsanwälte bilden immer 
weniger Fachpersonal aus. im 
Jahr 1980 wurden von damals 
36.077 zugelassenen Rechts
anwälten 10.442 Ausbildungs
verträge im Berufsfeld ReNo 
geschlossen wurden, im Jahr 
2016 von 163.779 Rechtsan
wälten hingegen nur noch 
5.208 Ausbildungsverträge. 
Nur teilweise – und wohl nur 
zu einem geringeren Teil – lässt 
sich dieser Rückgang mit ei
nem rückläufigen Bedarf an 
nichtanwaltlichem Personal in 
Kanzleien erklären, der auf ei
nem gewandelten Tätigkeits
profil der Anwaltschaft und 
technologischen Lösungen, 
die die Notwendigkeit von Per
sonaleinsatz minimieren, beru
hen. Im Wettbewerb um die 
knappe Ressource Personal 
sind Kenntnisse der Rahmen
bedingungen, zu denen nicht
anwaltliche Mitarbeiter am 
Markt rekrutiert und beschäf

tigt werden, daher hilfreich. 
Zentrales Datum ist bei dieser 
Frage das Gehalt und seine 
 Bestandteile. Geld ist zwar, wie 
es so schön heißt, nicht alles, 
aber ohne Geld ist alles nichts. 
Dieser Beitrag beleuchtet 
 zunächst die Gehälter von 
nichtanwaltlichen Kanzleimit
arbeitern, klärt sodann, welche 
Zusatzleistungen Arbeitgeber 
mit welcher Häufigkeit bieten 
und schildert schließlich, wie 
es um die Gehaltszufrieden
heit der Mitarbeiter in deut
schen Anwaltskanzleien be
stellt ist  und welche Relevanz 
Gehaltszufriedenheit für Ar
beitgeber hat.

Die hier vorgestellten Befunde 
beruhen auf einem von 2016 
bis 2018 unter Beteiligung von 
BRAK, DAV, RENOBundesver
band und ver.di durchgeführ
ten Forschungsprojekt zu Mit
arbeitern in Anwaltskanzleien. 
Die hier präsentierten Befunde 
sind im Wesentlichen dem For
schungsbericht „Personal in An
waltskanzleien“ entnommen, 
der vor allem die Beschäfti
gungsbedingungen und Tätig
keitsfelder von Kanzleimitar
beitern untersucht hat. Weitere 
Studien im Rahmen des For
schungsprojekts haben sich mit 
der Berufsbildung in Anwalts
kanzleien (Ausbildung, Weiter
bildung und Fortbildung von 
nichtanwaltlichen Mitarbei
tern) sowie den Qualitäten und 
Defiziten von Rechtsanwälten 
als Arbeitgebern und vorge
setzten aus arbeitspsychologi
scher Sicht befasst.

Methodisch beruhen die Be
funde auf der Befragung von 

3.193 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Anwaltskanz
leien sowie von 773 Rechtsan
wältinnen und Rechtsanwäl
ten, die das Soldan Institut im 
Sommer 2016 durchgeführt 
hat. Die Betrachtungen in die
sem Beitrag beschränken sich 
auf die in Vollzeit tätigen Mitar
beiter. Teilzeitkräfte, die inso
fern unberücksichtigt bleiben, 
verdienen aber nach den Er
kenntnissen der Studie im Ver
gleich zu Vollzeitkräften relativ 
betrachtet, d.h. auf einen Stun
denlohn umgelegt, nicht spür
bar besser oder schlechter als 
Vollzeitbeschäftigte.

II. Gehälter

In Vollzeit tätige Fachange
stellte in Rechtsanwaltskanz
leien erhalten im Mittel ein 
Monatsbruttogehalt in Höhe 
von 2.183 € (Median: 2.100 €), 
bei Fachwirten liegt es im 
Schnitt bei 2.742 € und damit 
559 € höher (Median: 2.645 €; 
545 € höher).

Damit liegt das durchschnittliche 
Monatsgehalt von Fachange
stellten um 1.364 € unter dem 
durchschnittlichen Monatsge
halt der im Bereich der sog. 
marktbestimmten oder wirt
schaftlichen Dienstleistungen 
vollzeitbeschäftigter Arbeit
nehmer in Deutschland, jenes 
von Fachwirten um 805 €: Die
ses betrug im dritten Quartal 
2016 3.547 €. Betrachtet man 
angesichts der fast ausschließ
lichen Beschäftigung von 
weiblichem Kanzleipersonal 
zu Vergleichszwecken aus
schließlich die durchschnitt
lichen Monatsgehälter von 
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weiblichen Arbeitnehmern 
unter Zugrundelegung des 
zuletzt im relevanten Beschäf
tigungsfeld (produzierendes 
Gewerbe und Dienstleistungs
bereich) gemessenen gender 
pay gaps von 12 % und korri
giert den Referenzwert ent
sprechend auf 3.121 €, liegen 
die durchschnittlichen Voll
zeitgehälter von Fachange
stellten um 938  € und von 
Fachwirten um 379  € unter 

den Durchschnittswerten – 
die Attraktivität der Anwalt
schaft als Arbeitgeber ist bei 
einer Verengung der Betrach
tung auf die Gehaltsfrage als 
eher gering einzuordnen.

Einflussfaktoren, die die Höhe 
des Gehalts determinieren, sind 
vor allem die Kanzleigröße, das 
Alter des Mitarbeiters und die 
Einwohneranzahl des Kanzlei
standortes. Betrachtet man die 

Gruppe der Fachangestellten, 
so zeigt sich, dass etwa eine in 
Vollzeit tätige Fachangestellte, 
die in einer Einzelkanzlei tätig 
ist, im Mittel ein Einkommen 
von 1.962 € erzielt. Demge
genüber verdient eine Fachan
gestellte, die in einer Kanzlei 
mit mehr als zehn Rechts
anwälten beschäftigt ist, im 
Mittel 2.503 € monatlich und 
damit durchschnittlich 541 € 
mehr. Der gleiche Zusammen
hang besteht auch für in Voll
zeit tätige Fachwirte: In einer 
Kanzlei mit nur einem Rechts
anwalt beträgt der durch
schnittliche monatliche Brut
tolohn eines in Vollzeit tätigen 
Fachwirts 2.279 €. In Kanzleien 
mit mehr als zehn Rechtsan
wälten verdienen Fachwirte, 
die in Vollzeit tätig sind, im 
 Mittel 3.151 €. Hier beläuft sich 
die Differenz sogar auf mehr 
als 850 €. Es zeigt sich somit 
eine erhebliche Spreizung der 
Bruttogehälter in Abhängig
keit von der Größe der Arbeit
geberkanzlei.

Einen merklichen Einfluss auf 
das Einkommen von Fachan
gestellten und Fachwirten hat 
auch deren Alter. So verdienen 
Fachangestellte mit einem 
 Alter von höchstens 25 Jahren 
im Mittel 1.884 € pro Monat, 
Fachangestellte, die 46 Jahre 
oder älter sind, hingegen 
2.660 €. Auch Fachwirte erwirt
schaften im Schnitt mit zuneh
mendem Alter einen höheren 
Monatslohn. In der Alters
gruppe von 26 bis 30 Jahren 
verdienen sie durchschnittlich 
2.559 €, im Alter von 31 bis 45 
Jahren liegt das mittlere Mo
natsbruttoeinkommen bei 
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Abb. 1: Bruttomonatsgehalt von Vollzeitbeschäftigten – Fachangestellte und 
Fachwirte 

statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05) 
* arithmetisches Mittel 
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wirtschaftlichen Dienstleistungen4 vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland, jenes 
von Fachwirten um 805 €: Dieses betrug im dritten Quartal 2016 3.547 €.5 Betrachtet man 
angesichts der fast ausschließlichen Beschäftigung von weiblichem Kanzleipersonal zu 
Vergleichszwecken ausschließlich die durchschnittlichen Monatsgehälter von weiblichen 
Arbeitnehmern unter Zugrundelegung des zuletzt im relevanten Beschäftigungsfeld 
(produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) gemessenen gender pay gaps von 12 
% und korrigiert den Referenzwert entsprechend auf 3.121 €6, liegen die durchschnittlichen 
Vollzeitgehälter von Fachangestellten um 938 € und von Fachwirten um 379 € unter den 
Durchschnittswerten – die Attraktivität der Anwaltschaft als Arbeitgeber ist bei einer 
Verengung der Betrachtung auf die Gehaltsfrage als eher gering einzuordnen. 

Einflussfaktoren, die die Höhe des Gehalts determinieren, sind vor allem die Kanzleigröße, 
das Alter des Mitarbeiters und die Einwohneranzahl des Kanzleistandortes. Betrachtet man 
die Gruppe der Fachangestellten7, so zeigt sich, dass etwa eine in Vollzeit tätige 
Fachangestellte, die in einer Einzelkanzlei tätig ist, im Mittel ein Einkommen von 1.962 € 
erzielt. Demgegenüber verdient eine Fachangestellte, die in einer Kanzlei mit mehr als zehn 
Rechtsanwälten beschäftigt ist, im Mittel 2.503 € monatlich und damit durchschnittlich 541 € 
mehr. Der gleiche Zusammenhang besteht auch für in Vollzeit tätige Fachwirte: In einer 
Kanzlei mit nur einem Rechtsanwalt beträgt der durchschnittliche monatliche Bruttolohn 
eines in Vollzeit tätigen Fachwirts 2.279 €. In Kanzleien mit mehr als zehn Rechtsanwälten 
verdienen Fachwirte, die in Vollzeit tätig sind, im Mittel 3.151 €. Hier beläuft sich die 
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Differenz sogar auf mehr als 850 €. Es zeigt sich somit eine erhebliche Spreizung der 
Bruttogehälter in Abhängigkeit von der Größe der Arbeitgeberkanzlei. 

Abb. 2: Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt von vollzeitbeschäftigten 
Fachangestellten und Fachwirten – nach Zahl der Rechtsanwälte in 
der Kanzlei 

statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05) 

Einen merklichen Einfluss auf das Einkommen von Fachangestellten und Fachwirten hat 
auch deren Alter. So verdienen Fachangestellte mit einem Alter von höchstens 25 Jahren im 
Mittel 1.884 € pro Monat, Fachangestellte, die 46 Jahre oder älter sind, hingegen 2.660 €. 
Auch Fachwirte erwirtschaften im Schnitt mit zunehmendem Alter einen höheren 
Monatslohn. In der Altersgruppe von 26 bis 30 Jahren verdienen sie durchschnittlich 2.559 €, 
im Alter von 31 bis 45 Jahren liegt das mittlere Monatsbruttoeinkommen bei über 2.700 € 
und ab einem Alter von 46 Jahren beträgt es durchschnittlich 3.267 €. 
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Abb. 2:  Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt von vollzeit-
beschäftigten Fachangestellten und Fachwirten –  
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statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
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über 2.700 € und ab einem 
 Alter von 46 Jahren beträgt es 
durchschnittlich 3.267 €.

Die durchschnittlichen Brutto
monatsgehälter des Fachper
sonals steigen auch mit zuneh
mender Einwohnerzahl der 
Kanzleistandorte. Sie liegen 
in  Städten mit weniger als 
100.000 Einwohnern 450 € (bei 

Fachangestellten) bis 600 € 
(bei Fachwirten) niedriger als 
in Großstädten mit 500.000 
oder mehr Einwohnern. Ent
sprechend variieren die Gehäl
ter von Fachangestellten auch 
je nach Kammerbezirk, in dem 
ihre Arbeitgeberkanzlei liegt. 
Am höchsten ist das durch
schnittliche Bruttomonats
gehalt von in Vollzeit tätigen 

Fachangestellten, deren Ar
beitgeberkanzlei im Kammer
bezirk München liegt: es be
läuft sich auf 2.774 €. Auch in 
den Kammerbezirken Ham
burg (2.597 €) und Frankfurt 
(2.558 €) verdienen Fachange
stellte überdurchschnittlich. 
Fachangestellte aus den Kam
merbezirken Brandenburg/
MecklenburgVorpommern 
(1.783 €), SachsenAnhalt/Thü
ringen (1.722 €) und Sachsen 
(1.696 €) erhalten hingegen 
die niedrigsten Monatsgehäl
ter.

Bei einer Bewertung der Kon
kurrenzfähigkeit eines Mitar
beitergehalts lohnt also eine 
differenzierte Betrachtung 
nach Kanzleistandort, Alter 
des Mitarbeiters oder Größe 
der Kanzlei. Während sich für 
Fachangestellte und Fachwirte 
bei der Differenzierung nach 
Alter des Mitarbeiters Gehalts
abweichungen im gehobenen 
dreistelligen Bereich ergeben, 
beträgt die Differenz zwischen 
dem Durchschnittsgehalt für 
Fachangestellte im best und 
schlechtbezahltesten Kam
merbezirk sogar mehr als 
1.000 €.

III. Freiwillige Zusatzleistun-
gen

Eine Möglichkeit, sich bei 
Wettbewerb um Personal von 
konkurrierenden Kanzleien 
abzuheben oder Mitarbeiter
bindung zu generieren ist die 
Gewährung von freiwilligen 
Zusatzleistungen zum Gehalt. 
Im Rahmen der Studie des 
 Soldan Instituts ließen sich Er
kenntnisse dazu gewinnen, 
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Abb. 3: Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt von vollzeitbeschäftigten 
Fachangestellten und Fachwirten – nach Alter 

statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05) 

Die durchschnittlichen Bruttomonatsgehälter des Fachpersonals steigen auch mit 
zunehmender Einwohnerzahl der Kanzleistandorte. Sie liegen in Städten mit weniger als 
100.000 Einwohnern 450 € (bei Fachangestellten) bis 600 € (bei Fachwirten) niedriger als in 
Großstädten mit 500.000 oder mehr Einwohnern. Entsprechend variieren die Gehälter von 
Fachangestellten auch je nach Kammerbezirk, in dem ihre Arbeitgeberkanzlei liegt. Am 
höchsten ist das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt von in Vollzeit tätigen 
Fachangestellten, deren Arbeitgeberkanzlei im Kammerbezirk München liegt: es beläuft sich 
auf 2.774 €. Auch in den Kammerbezirken Hamburg (2.597 €) und Frankfurt (2.558 €) 
verdienen Fachangestellte überdurchschnittlich. Fachangestellte aus den Kammerbezirken 
Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern (1.783 €), Sachsen-Anhalt/Thüringen (1.722 €) und 
Sachsen (1.696 €) erhalten hingegen die niedrigsten Monatsgehälter. 8
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Abb. 4: Durchschnittliches Monatsbruttogehalt von vollzeitbeschäftigten 
Fachangestellten – nach Kammerbezirk* 

* aufgrund geringer Fallzahlen werden für die Kammerbezirke Braunschweig, 
Kassel, Saarland und Zweibrücken keine Durchschnittswerte ausgewiesen. 

Bei einer Bewertung der Konkurrenzfähigkeit eines Mitarbeitergehalts lohnt also eine 
differenzierte Betrachtung nach Kanzleistandort, Alter des Mitarbeiters oder Größe der 
Kanzlei. Während sich für Fachangestellte und Fachwirte bei der Differenzierung nach Alter 
des Mitarbeiters Gehaltsabweichungen im gehobenen dreistelligen Bereich ergeben, beträgt 
die Differenz zwischen dem Durchschnittsgehalt für Fachangestellte im best- und 
schlechtbezahltesten Kammerbezirk sogar mehr als 1.000 €. 

III. Freiwillige Zusatzleistungen 

Eine Möglichkeit, sich bei Wettbewerb um Personal von konkurrierenden Kanzleien 
abzuheben oder Mitarbeiterbindung zu generieren ist die Gewährung von freiwilligen 
Zusatzleistungen zum Gehalt. Im Rahmen der Studie des Soldan Instituts ließen sich 
Erkenntnisse dazu gewinnen, welche über das Gehalt hinausgehenden freiwilligen 
Arbeitgeberleistungen nicht-anwaltliche Kanzleimitarbeiter in deutschen Kanzleien erhalten 
und welcher Urlaub ihnen gewährt wird. Neben einem festen Bruttomonatsgehalt und dem 
gesetzlichen Urlaubsanspruch trägt die Gewährung zusätzlicher Urlaubstage und anderer 
freiwilliger Leistungen zur Zufriedenheit von Arbeitnehmern bei.9

Nach dem Bundesurlaubsgesetz besteht für alle Arbeitnehmer mit einer 6-Tagewoche in 
Deutschland ein Mindesturlaubsanspruch von 24 Tagen pro Jahr, d.h. bei einer üblichen 5-
Tagewoche von 20 Tagen pro Jahr. Tarif- oder individualvertraglich werden aber meist 
höhere Urlaubsansprüche vereinbart. Kanzleimitarbeiter haben im Durchschnitt einen 
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welche über das Gehalt hin
ausgehenden freiwilligen Ar
beitgeberleistungen nichtan
waltliche Kanzleimitarbeiter in 
deutschen Kanzleien erhalten 
und welcher Urlaub ihnen ge
währt wird. Neben einem fes
ten Bruttomonatsgehalt und 
dem gesetzlichen Urlaubsan
spruch trägt die Gewährung 
zusätzlicher Urlaubstage und 
anderer freiwilliger Leistungen 
zur Zufriedenheit von Arbeit
nehmern bei.

Nach dem Bundesurlaubsge
setz besteht für alle Arbeitneh
mer mit einer 6Tagewoche in 
Deutschland ein Mindestur
laubsanspruch von 24 Tagen 
pro Jahr, d.h. bei einer üblichen 
5Tagewoche von 20 Tagen pro 
Jahr. Tarif oder individualver
traglich werden aber meist hö
here Urlaubsansprüche verein
bart. Kanzleimitarbeiter haben 
im Durchschnitt einen jähr
lichen Anspruch auf 26,3 Tage 
Erholungsurlaub. Er unter
scheidet sich bei einer Be
trachtung der verschiedenen 
Mitarbeitergruppen nur in ge
ringem Maße: Fachwirte er
halten im Mittel 27,1 Urlaubs
tage pro Jahr, Fachangestellte 
26,3 Tage, kaufmännische An
gestellte 27,0 Tage und Auszu
bildende 24,5 Tage. 30 und 
mehr Tage Urlaub im Jahr 
 erhalten lediglich 20 % der 
Kanzleimitarbeiter, 53 % kön
nen mit 25 bis unter 30 Tagen 
Erholungsurlaub rechnen, 
27 % mit 20 bis unter 25 Tagen 
pro Jahr.

Neben zusätzlichen Urlaubs
tagen erhalten die Befragten 
jedoch auch andersartige Leis

tungen ihrer Arbeitgeber, die 
über ihre gesetzlichen Ansprü
che bzw. ihr Grundgehalt hin
ausgehen. So erhalten 63 % 
der Kanzleimitarbeiter als zu
sätzliche Leistung des Arbeit
gebers Weihnachtsgeld bzw. 
ein 13. Monatsgehalt. Mit 53 % 
bekommt rund jeder zweite 
Kanzleimitarbeiter einen 
Fahrtkostenzuschuss von sei
nem Arbeitgeber. 30 % erhal
ten Urlaubsgeld, 20 % eine be
triebliche Altersvorsorge und 
19 % Verpflegungsleistungen. 
Geringe Bedeutung hat hinge
gen eine Umsatzbeteiligung: 
Diese erhalten 4 % der Kanzlei
mitarbeiter.

Im Vergleich zu allen Beschäf
tigten, die keinem Tarifvertrag 
unterfallen, zahlen Rechtsan
waltskanzleien damit häufiger 
Weihnachtsgeld bzw. ein 13. 
Monatsgehalt, aber etwas sel
tener Urlaubsgeld: Branchen
übergreifend erhalten in 
Deutschland 44 % der Arbeit
nehmer ohne Tarifbindung 
Weihnachtsgeld, 37 % Urlaubs
geld.

Im Übrigen zeigen Kanzleien 
durchaus Kreativität bei der 
Gewährung sonstiger freiwilli
ger zusätzlicher Leistungen, 
von denen immerhin 20 % der 
Befragten berichten: Genannt 
wurden hier z.B. vermögens
wirksame Leistungen (8 %), 
Tankgutscheine/Benzingut
scheine (4 %), einen „Bonus“ 
(2 %), die Erstattung von oder 
ein Zuschuss zu Parkkosten 
bzw. einem Stellplatz (2 %). 
Weitere vereinzelte Nennun
gen betrafen Warengutschei
ne und Sachleistungen, einen 
Dienstwagen, ein Jobticket, 
Handyzuschuss bzw. eine Tele
fonpauschale und die Erstat
tung der Kosten für oder ein 
Zuschuss zu den Kosten für ein 
Fitnessstudio bzw. zu Fortbil
dungen oder Lehrmitteln.

Eine differenzierende Betrach
tung ergibt, dass sich die Größe 
der Kanzlei, die Berufsgruppe, 
die Einwohneranzahl des 
Kanzleistandortes sowie – zu
mindest im geringem Maß – 
die Voll bzw. Teilzeittätigkeit 
des Mitarbeiters auf die Ge

19 

jährlichen Anspruch auf 26,3 Tage Erholungsurlaub. Er unterscheidet sich bei einer 
Betrachtung der verschiedenen Mitarbeitergruppen nur in geringem Maße: Fachwirte 
erhalten im Mittel 27,1 Urlaubstage pro Jahr, Fachangestellte 26,3 Tage, kaufmännische 
Angestellte 27,0 Tage und Auszubildende 24,5 Tage. 30 und mehr Tage Urlaub im Jahr 
erhalten lediglich 20 % der Kanzleimitarbeiter, 53 % können mit 25 bis unter 30 Tagen 
Erholungsurlaub rechnen, 27 % mit 20 bis unter 25 Tagen pro Jahr. 

Neben zusätzlichen Urlaubstagen erhalten die Befragten jedoch auch andersartige 
Leistungen ihrer Arbeitgeber, die über ihre gesetzlichen Ansprüche bzw. ihr Grundgehalt 
hinausgehen. So erhalten 63 % der Kanzleimitarbeiter als zusätzliche Leistung des 
Arbeitgebers Weihnachtsgeld bzw. ein 13. Monatsgehalt. Mit 53 % bekommt rund jeder 
zweite Kanzleimitarbeiter einen Fahrtkostenzuschuss von seinem Arbeitgeber. 30 % erhalten 
Urlaubsgeld, 20 % eine betriebliche Altersvorsorge und 19 % Verpflegungsleistungen. 
Geringe Bedeutung hat hingegen eine Umsatzbeteiligung: Diese erhalten 4 % der 
Kanzleimitarbeiter.  

Abb. 5: Freiwillige zusätzliche Arbeitgeberleistungen 

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte 
nicht zu 100%. 

Im Vergleich zu allen Beschäftigten, die keinem Tarifvertrag unterfallen, zahlen 
Rechtsanwaltskanzleien damit häufiger Weihnachtsgeld bzw. ein 13. Monatsgehalt, aber 
etwas seltener Urlaubsgeld: Branchenübergreifend erhalten in Deutschland 44 % der 
Arbeitnehmer ohne Tarifbindung Weihnachtsgeld10, 37 % Urlaubsgeld11.

Im Übrigen zeigen Kanzleien durchaus Kreativität bei der Gewährung sonstiger freiwilliger 
zusätzlicher Leistungen, von denen immerhin 20 % der Befragten berichten: Genannt 
wurden hier z.B. vermögenswirksame Leistungen (8 %), Tankgutscheine/Benzingutscheine 
(4 %), einen „Bonus“ (2 %), die Erstattung von oder ein Zuschuss zu Parkkosten bzw. einem 
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Abb. 5:  Freiwillige zusätzliche Arbeitgeberleistungen

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen  
addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100 %.
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währung von freiwilligen Ar
beitgeberleistungen signifi
kant auswirken.

In größeren Kanzleien erhalten 
Kanzleimitarbeiter deutlich 
häufiger freiwillige zusätzliche 
Leistungen als in kleineren 
Kanzleien. Dies trifft im Fall 
von Fachangestellten auf alle 
abgefragten Zusatzleistun
gen – außer Verpflegungsleis
tungen – zu. 45 % der Fachan
gestellten, die in einer Kanzlei 
mit nur einem Rechtsanwalt 
beschäftigt sind, erhalten 
Weihnachtsgeld oder ein 13. 
Monatsgehalt, aber 83 % der 
Fachangestellten aus Kanzlei
en mit mehr als zehn Rechts
anwälten. Dass ihr Arbeitgeber 
freiwillig zumindest anteilig 
die Fahrtkosten übernimmt, 
berichtet jeder zweite Fachan
gestellte aus Kanzleien mit nur 
einem Rechtsanwalt. Auch hier 
liegt der Anteil in großen Kanz
leien signifikant höher (vier bis 
zehn Rechtsanwälte: 55 %; 
mehr als zehn Rechtsanwälte: 
61 %). Deutlich sind die Unter
schiede auch im Hinblick auf 
Urlaubsgeld: 26 % der Fachan
gestellten aus Kanzleien mit 
einem Rechtsanwalt bekom
men Urlaubsgeld, aber 40 % 
der Fachangestellten aus gro
ßen Kanzleien, in denen mehr 
als zehn Rechtsanwälte tätig 
sind. Betriebliche Altersvorsor
ge wird in jeder vierten Kanzlei 
mit zehn und mehr Rechtsan
wälten gewährt, in kleineren 
Kanzleien ist dies weniger oft 
üblich: 17 % bis 21 % der Fach
angestellten aus Kanzleien mit 
bis zu zehn Rechtsanwälten er
halten eine betriebliche Alters
vorsorge.

Bei Fachwirten – die im Ver
gleich zu Fachangestellten 
bereits ein höheres Bruttomo
natsgehalt erhalten – sind die 
Unterschiede nach Kanzlei
größe weniger stark ausge
prägt. Von abgefragten frei
willigen Zusatzleistungen 
wird nur Weihnachtsgeld bzw. 
ein 13. Monatsgehalt signifi
kant häufiger in großen Kanz
leien gezahlt. Fachwirte aus 
Kanzleien mit einem Rechts
anwalt erhalten in 57 % der 
Fälle Weihnachtsgeld oder ein 
13. Monatsgehalt, solche aus 
Kanzleien mit mehr als zehn 
Rechtsanwälten jedoch in 
81 % der Fälle. Die übrigen Zu
satzleistungen werden Fach
wirten in großen Kanzleien 
nicht signifikant häufiger ge
währt als solchen aus Kanzlei
en, in denen nur ein einzelner 
Rechtsanwalt tätig ist.

IV. Gehaltszufriedenheit

49 % der Kanzleimitarbeiter 
sind eher oder gar nicht zufrie
den mit ihrem Gehalt. 22 % 
sind teils zufrieden, teils un

zufrieden und 29 % sind mit 
ihrem Gehalt sehr oder eher 
zufrieden. Die Gehaltszufrie
denheit ist bei den Fachwirten 
und kaufmännischen Ange
stellten deutlich ausgeprägter 
als bei den Fachangestellten 
und Auszubildenden: Wäh
rend 42 % der Fachwirte und 
43 % der kaufmännischen An
gestellten sehr oder eher zu
frieden mit ihrem Gehalt sind, 
sind dies nur 28 % der Fachan
gestellten und 11 % der Auszu
bildenden. Bei den Auszubil
denden ist die Unzufriedenheit 
mit ihrem Gehalt besonders 
ausgeprägt: 77 % sind eher 
oder gar nicht zufrieden mit 
dem Gehalt. Aber auch die 
Hälfte der Fachangestellten 
(50 %), ist eher oder gar nicht 
zufrieden mit dem Entgelt für 
die erbrachte Arbeitsleistung. 
Bei den Fachwirten und kauf
männischen Angestellten sind 
dies hingegen mit 31 % bzw. 
28 % weniger als ein Drittel der 
Befragten.

Wenig überraschend nimmt 
mit höherem Gehalt der Anteil 
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Abb. 6: Gehaltszufriedenheit von Kanzleimitarbeitern – alle Berufsgruppen 

statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05) 

Wenig überraschend nimmt mit höherem Gehalt der Anteil der Fachkräfte zu, die mit ihrem 
Gehalt zufrieden sind. Bei einem monatlichen Einkommen in Höhe von 2.500 € oder mehr 
gibt jeder zweite Fachangestellte oder Fachwirt an, mit seinem Gehalt eher oder sehr 
zufrieden zu sein. In dieser Gehaltsgruppe zeigt sich jeder vierte Fachangestellte (26 %) und 
jeder fünfte Fachwirt (19 %) unzufrieden mit seinem Gehalt. 
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der Fachkräfte zu, die mit ih
rem Gehalt zufrieden sind. Bei 
einem monatlichen Einkom
men in Höhe von 2.500 € oder 
mehr gibt jeder zweite Fachan
gestellte oder Fachwirt an, mit 
seinem Gehalt eher oder sehr 
zufrieden zu sein. In dieser Ge
haltsgruppe zeigt sich jeder 
vierte Fachangestellte (26 %) 
und jeder fünfte Fachwirt 
(19 %) unzufrieden mit seinem 
Gehalt.

V. Gehalt und Commitment 
des Arbeitnehmers

Für Arbeitgeber ist die Bindung 
von Arbeitnehmern an ihren 
Arbeitsplatz, ihr Commitment 
gegenüber dem Arbeitgeber, 
ein für den Unternehmenser
folg zentrales geldwertes Gut: 
Langfristig tätige Mitarbeiter 
amortisieren ein in sie getätig
tes Investment an Aus, Weiter 
und Fortbildung, ihr Verbleib 
im Unternehmen macht lang
wierige, kostenintensive Suche 
nach Ersatz mit dem Risiko ei

ner Fehlauswahl überflüssig. 
Naheliegend ist daher eine 
Überprüfung, welchen Einfluss 
das Gehalt als solches auf die 
Bindung eines Kanzleimitar
beiters an die Kanzlei hat, wie 
also das Gehalt auf das Mitar
beitercommitment einwirkt. Es 
zeigt sich bei einer solchen 
Überprüfung, dass die Höhe 
des gezahlten Gehaltes ledig
lich bei ReNoFachangestell
ten einen Einfluss auf die Bin

dung an die Kanzlei hat, und 
zwar dahingehend, dass in 
Vollzeit tätige Fachangestellte 
mit einem monatlichen Brutto
einkommen von unter 1.500 € 
ein signifikant geringeres 
Commitment haben als ihre 
Kollegen mit höheren Einkom
men. Bei Fachwirten und Aus
zubildenden zeigt sich hinge
gen kein Effekt des Gehalts auf 
das Commitment. 

Diese Ergebnisse gaben Anlass 
dazu, vertieft in den Blick zu 
nehmen, welche Aspekte die 
Zufriedenheit mit dem Gehalt 
beeinflussen. Um Einfluss
aspekte auf die Zufriedenheit 
mit dem Gehalt herauszufil
tern, wurde mit Hilfe der fol
genden im Rahmen der Studie 
ermittelten Variablen eine sog. 
lineare Regressionsanalyse 
durchgeführt:

•  Leader/MemberExchange
Werte der Führungsqualität 
des Vorgesetzten,

•  Werte für die Kommunikati
onsqualität des Vorgesetz
ten,
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Abb. 7: Gehaltszufriedenheit von Kanzleimitarbeitern – nach Gehalt (nur 
Vollzeit tätige Fachangestellte und Fachwirte) 
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Abb. 1: Commitment – nach Gehalt (nur Vollzeit tätige Fachangestellte) 
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•  Werte für soziale Unterstüt
zung des Vorgesetzten,

•  der Stundenlohn,
•  die Möglichkeit, im Home

office zu arbeiten,
•  die Verfügbarkeit von als er

forderlich erachteten Ar
beitsmitteln und Fortbil
dungen und

•  bestimmte Lohnzusatzleis
tungen.

Es zeigten sich je nach Berufs
gruppe unterschiedliche Ein
flüsse dieser Variablen auf die 
Zufriedenheit mit dem Gehalt. 
Zunächst gab es Unterschiede 
zwischen den bereits fertig 
ausgebildeten Fachkräften 
und den Auszubildenden: Bei 
Rechtsanwalts und Notar
fachangestellten und Rechts 
und Notarfachwirten ist der 
rechnerische Stundenlohn der 
wichtigste Aspekt, um eine Zu
friedenheit des Mitarbeiters 
mit dem Gehalt zu erreichen. 
Aber auch soziale Unterstüt
zung in der Kanzlei trägt zur 
Zufriedenheit mit dem Gehalt 
bei sowie die Führungsqualität 
und die Kommunikationsqua
lität des vorgesetzten Rechts
anwalts. Bei den Auszubilden
den zeigte sich grundsätzlich 
geringere Einflüsse als bei den 
Rechtsanwalts und Notar
fachangestellten und den 
Rechts und Notarfachwirten. 
Ein wichtiger Faktor für die 
Entwicklung von Zufrieden
heit mit dem eigenen Gehalt 
ist bei Auszubildenden vor al
lem die Zahlung eines Fahrt
kostenzuschusses.

Aus- und Fortbildung

1.
a) An der Abschlussprüfung 
Sommer 2018 haben 116 Aus
zubildende teilgenommen. 
Nachdem 15 Prüflinge nicht 
zur mündlichen Prüfung zu
gelassen werden konnten, ha
ben 101 Kandidaten die münd
liche Prüfung abgelegt, die 
von 5 Kandidaten nicht be
standen wurde.

Mit der Note „Sehr gut“ hat ein 
Kandidat bestanden. Mit der 
Note „gut“ insgesamt 12 aus 
 allen 4 Landesgerichtsbezir
ken.

Die Zahl der neu abgeschlos
senen Verträge stellt sich im 
Vergleich zu den Vorjahren als 
schwankend dar: haben wir im 
Jahr 2018 152 neu abgeschlos
sene Ausbildungsverträge re
gistriert, waren es 180 im Jahr 
2017 und 168 im Jahr 2016.

Dies gibt Anlass darauf hinzu
weisen, dass dem Rechtsanwalt 
nur dann ausreichend Raum für 
eine erfolgreiche Tätigkeit 
bleibt, wenn er über qualifizier
te Mitarbeiter verfügt.

Das Leistungsniveau der ge
samten Kanzlei korrespondiert 
mit dem Ausbildungsstand je
des einzelnen Mitarbeiters.

VI.

Von links: Charline Puth, Katrin Heinrichs, Luisa Steinbrecher, Maren 
Hundinger, JRin A. Vollmari, Vizepräsidentin, Herbert Mertin , Staats-
minister der Justiz, Laura Müller, Nils Eppelmann, Stefanie Franz.
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Eine solche gute Ausbildung 
zum Rechtsanwaltsfachange
stellten ist auch Voraussetzung, 
um sich ausbilden zu lassen 
zum geprüften Rechtsfachwirt/
in.

b) Fortbildungsprüfung ge-
prüfter Rechtsfachwirt/ge-
prüfte Rechtsfachwirtin 2018

Am 16.3.2018 startete der 
neue gemeinsame Rechtsfach
wirtlehrgang der Rechtsan
waltskammern des Saarlandes, 
der Rechtsanwaltskammern 
Zweibrücken und Koblenz so
wie der Firma Soldan in Trier.

Er ist mit 30 Teilnehmern aus
gebucht.

Mit einem Workshop zum The
ma „Miteinander zum gleichen 
Ziel“ wurden die Teilnehmer/
innen auf die vor ihnen liegen
den gemeinsamen Jahre vor
bereitet.

Ein neuer Rechtsfachwirt/in 
Kurs wird Mitte des Jahres 
2020 in Koblenz stattfinden. 
Interessenten/innen können 
sich bei Frau Jahnke, Fa. Soldan 
Tel. 02018612304 vormerken 
lassen.

c) Karrierechancen

Rechtsfachwirte, aber auch 
Rechtsanwaltsfachangestellte 
können sich im eigens für sie 
konzipierten Fernstudiengang 
Bachelor Rechtswissenschaft 
fortbilden.

Das Fernstudium Bachelor 
Rechtswissenschaft für Rechts
fachwirte vermittelt mit der 

Kombination aus Recht und 
Wirtschaft branchenübergrei
fendes Knowhow für Fach
und Führungspositionen, z.B. 
in Rechtsund Personalabtei
lungen von Unternehmen, 
Banken oder öffentliche Insti
tutionen. Mit diesem „Bachelor 
of Laws“ können sich somit 
 Türen zu sehr verantwortungs
vollen Aufgaben öffnen.

Rechtsanwaltsfachangestellte 
können in 8 Semestern berufs
begleitend diesen staatlichen 
Hochschulabschluss erwer
ben. Geprüfte Rechtsfachwirte 
können am verkürzten Durch
lauf in 5 Semestern teilneh
men.

2. Seminarservice der RAK 
Koblenz für unsere Mitglieder 
und ihre Mitarbeiter

Im Jahr 2018 hat es wieder ein 
umfangreiches Fortbildungs
angebot sowohl für Rechtsan
wälte als auch für deren Mitar
beiter gegeben.

Es wurden 147 Seminare an-
geboten, dabei waren mehr 
als 2700 Teilnehmer zu ver-
zeichnen.

An den Seminaren, die für die 
Pflichtfortbildung i.S. des § 15 
FAO angeboten wurden, be
steht nach wie vor das größte 
Fortbildungsinteresse.

In 2018 wurden aufgrund der 
Aktualität einige „beASemina
re“ angeboten, ebenso bestand 
die Möglichkeit, sich in 5 Semi
naren zu den Neuerungen des 
Datenschutzes und zur „Geld
wäsche“ zu informieren.

Die Veranstaltungen fanden, 
wie auch in den Jahren zu-
vor, häufig in Kooperation 
mit dem Ministerium der 
Justiz sowie dem Ministeri-
um des Inneren, für Migrati-
on, Familie und Kinder, den 
Industrie-und Handelskam-
mern Koblenz und Rheinhes-
sen und auch der Steuerbe-
raterkammer statt. Dadurch 
wurde ein intensiver inter-
disziplinärer Austausch ge-
fördert.

Intensiviert wurde auch die Ko
operation mit dem Deutschen 
Anwaltsinstitut anlässlich der 
Einführung des „besonderen 
elektronischen Anwaltspost
fachs“ sowie auch dem um
fangreichen Angebot zur „On
lineFortbildung“. Im Jahr 2018 
konnte wieder ein großes Inter
esse an eLearningAngeboten 
aus dem Bezirk Koblenz ver
zeichnet werden.

Als besonderes Highlight hat 
sich, so scheint es zumindest zu 
sein, auch in 2018 der „Kleine 
Anwaltstag der Rechtsan-
waltskammer Koblenz“ in der 
Europäischen Rechtsakademie 
dargestellt.

Insgesamt 122 Kolleginnen 
und Kollegen sind der Einla
dung zu fünf hervorragenden 
Seminaren zum „Straßenver
kehrsrecht“, „aktuellen Familien
recht“, „Betriebsprüfung“, zur 
„Unternehmensbeurteilung“ 
und zum „Kanzleimanage
ment“ gefolgt.

Die hervorragenden und re
nommierten Referenten Dr. 
Peter Itzel, Vorsitzender Rich-



21

ter am OLG Koblenz, Professor 
Heinz Vallender, Richter am 
Amtsgericht Köln, Horst Leis, 
Rechtsanwalt, Jörg Martin 
Mathis, Rechtsanwalt, Dr. 
Klaus Bauer, Rechtsanwalt 
und Horst-Reiner Enders, Büro-
vorsteher garantierten qualifi
zierte und hochkarätige Vorträge.

Auch die Mitarbeiter der An
waltskanzleien bildeten sich in 
2018 wieder gerne und um
fangreich fort; dazu wurden 
Seminare zum Gebühren und 
Prozessrecht, Zwangsvollstre
ckung, Kanzleiorganisation 
und natürlich zum besonderen 
elektronischen Anwaltspost
fach „beA“ (s.o.)angeboten.

3. Kooperationen

a)
2. Tag des Rechts: Rechts-
sicherheit für die Unterneh-
menspraxis

Rund 130 Gäste interessierten 
sich für Rechtssicherheit in 
Unternehmen.

Die EUDatenschutzgrundver
ordnung, Compliance im Mit
telstand und ein Update im 
Arbeitsrecht – diese Themen 
standen im Mittelpunkt des 
zweiten Tags des Rechts, der 
von der IHK für Rheinhessen in 
Kooperation mit der Rechtsan
waltskammer Koblenz (RAK
KO) veranstaltet wurde.

Nach einer erfolgreichen Auftakt
veranstaltung im vorigen Jahr wa
ren auch zum zweiten Tag des 
Rechts wieder viele interessierte 
Unternehmerinnen und Unter
nehmer zu den drei spannenden 

Fachvorträgen von ausgewiese
nen Experten gekommen.

Zum 3. Tag des Rechts

am 21.5.2019 um 17.00 Uhr 
in den Räumlichkeiten der 
IHK für Rheinhessen, Schil-
lerplatz 7, 55116 Mainz

wird in vier Kurzreferaten zu 
folgenden Themen Stellung 
genommen:

1.  Datenschutz: Was ändert 
sich durch die Datenschutz-
grundverordnung für die 
Unternehmen? 

2.  Neues zu IT und gewerbli-
chen Rechtsschutz für Un-
ternehmen

3.  Geldwäsche in der Praxis

4.  Arbeitsrecht-Update – was 
sollten Unternehmer wissen

Im Anschluss sind die Interes
senten ab 19:00 Uhr herzlich 
zu einem gemütlichen kleinen 

Beisammensein mit Umtrunk 
eingeladen.

b)
Beste Resonanzen erhielt auch 
die 2. Veranstaltung „Unter
nehmensjuristen – und Syndi
kusanwaltstag“ in Kooperation 
mit der IHK Koblenz im Sep
tember 2018 mit über 40 hoch
motivierten Teilnehmern. 
Auch diese Fortbildung wird in 
der 2. JH 2019 in den Räumen 
der IHK Koblenz mit interes
santen Themen wie zB „Arbei
ten 4.0“, „Cybercriminalität“ 
und „Elektronischer Rechtsver
kehr in der Praxis“ erneut an
geboten werden.

c)
Natürlich ist für viele Kanz-
leien nicht nur die Fortbil-
dung ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sondern 
auch deren Weiterbildung 
von besonderer Bedeutung. 

Gemeinsam mit den Rechtsan
waltskammern des Saarlandes 
und der Pfälzischen Rechtsan

Von links: Katja Furtwängler, IHK Rheinhessen, Andrea Wensch, IHK Rhein-
hessen, RA Hans-Christian Kutzner, RAin Annemarie Dhonau, RA Kristof 
Mades, Sandra Döll, IHK Rheinhessen, Ass. jur Heike Goerke, RAK Koblenz. 
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waltskammer Zweibrücken bie
ten wir seit vielen Jahren für 
Rechtsanwaltsfachangestellte 
den Fortbildungslehrgang „Ge-
prüfter Rechtsfachwirt/in“ an.

VII.Wahlen zur Satzungs-
versammlung

In der Zeit vom 11. – 25.02.2019 
hat die Wahl der für den Bezirk 
der Rechtsanwaltskammer Ko
blenz in die 7. Satzungsver
sammlung zu entsendenden 
Mitglieder stattgefunden.

Bis zum Ende der Wahlzeit am 
25.02.2019, 12.00 Uhr waren 
921 Wahlbriefe eingegangen. 
Bei 3.315 wahlberechtigten 
Mitgliedern am 01.01.2019 er
gibt dies eine Wahlbeteiligung 
von 27,78%.

Von den eingegangenen Wahl
briefen waren 49 Wahlbriefe 
ungültig.

Die Auswertung hat ergeben:

Rechtsanwältin JRin Marga 
Buschbell-Steeger, Koblenz 
705 Stimmen.

Rechtsanwalt JR Dr. Hans-
Gert Dhonau, Bad Sobern-
heim 663 Stimmen.

Da die Kammer 3.315 Mit
glieder am 01.01.2019 hatte, 
waren nach § 192 BRAO 2 Mit
glieder in die 7. Satzungsver
sammlung zu wählen.

Als Ergebnis der Wahl hat der 
Wahlausschuss sodann festge
stellt, dass beide zur Wahl ste
henden Kandidaten als stimm
berechtigte Mitglieder in die 
7. Satzungsversammlung ge
wählt worden sind.

Neben den beiden gewählten 
Kandidaten gehört, als soge-
nanntes „geborenes Mitglied“ 
der Präsident der jeweiligen 
Rechtsanwaltskammer der 
Satzungsversammlung an, 
ohne jedoch über ein Stimm-
recht zu verfügen.

Die 7. Satzungsversammlung 
wird sich im Herbst 2019 in 
Berlin zu ihrer ersten konsti
tuierenden Sitzung zusam
menfinden, in der das Ar
beitsprogramm und die 
Ausschüsse für die sechste 

Legislaturperiode bestimmt 
werden.

Die Satzungsversammlung 
hatte in der vergangenen fünf
ten Legislaturperiode fünf Aus
schüsse gebildet und zwar:

Ausschuss 1:
Fachanwaltschaften

Ausschuss 2:
Allgemeine Berufs und Grund
pflichten und Werbung

Ausschuss 3:
Geld, Vermögensinteresse, 
 Honorar

Ausschuss 4:
Grenzüberschreitender Rechts
verkehr

Ausschuss 5:
Aus und Fortbildung

Ausschuss 6:
Verschwiegenheitspflicht und 
Datenschutz

VIII.Schlichtungsstelle der 
Rechtsanwaltschaft

Im Jahre 2018 sind 1018 An
träge auf Schlichtung bei der 
Schlichtungsstelle der Rechts
anwaltschaft eingegangen. 
1052 Anträge konnten ab
schließend bearbeitet werden. 
Dazu kommen 23 Schlichtungs
vorschläge, die im Dezember 
2018 unterbreitet worden sind 
aber bis zum 31.12.2018 noch 
keine Antwort der Parteien vor
lag.

Bei den 1052 im Jahre 2018 er
ledigten Verfahren handelte es 
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sich in 498 Fällen um Gebüh
renstreitigkeiten (ca. 47 %), in 
311 Fällen um Schadensersatz
forderungen (ca. 30 %) und in 

243 Fällen um Streitigkeiten 
über die Gebühren und zu
gleich Schadensersatzforde
rungen (ca. 23 %).

Der überwiegende Anteil, der 
im Jahre 2018 eingegangenen 
Schlichtungsanträge betraf 
das allgemeine Zivilrecht, wie 
der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen ist.

Aus dem Bezirk unserer 
 Kammer wurden im Jahr 2018 
39 Schlichtungsanträge ge
stellt, wobei die Zahl natürlich 
in Relation zur Anzahl der Mit
glieder der jeweiligen Kammer 
zu sehen ist, wie der nachfol
genden Statistik zu entneh
men ist.

Im Jahr 2018 wurden 386 
Schlichtungsvorschläge unter
breitet. Es erfolgten 66 Einigun
gen mit Hilfe der Schlichtungs
stelle. 213 Vorschläge wurden 
von beiden Parteien angenom
men. 150 Schlichtungsvor
schläge sind von beiden oder 
von einer Partei abgelehnt wor
den. Die Annahmequote der 
unterbreiteten Schlichtungs
vorschläge betrug somit im 
Jahr 2018 ca. 59 %.

In 248 Fällen, der im Jahr 2018 
unterbreiteten Schlichtungs
vorschläge hat die Schlich
tungsstelle den Parteien ein 
gegenseitiges Nachgeben vor
geschlagen. 138 der im Jahre 
2018 unterbreiteten Schlich
tungsvorschläge hielten eine 
Lösung ausschließlich zuguns
ten einer Partei des Schlich
tungsverfahrens und zwar 112 
vollständig zugunsten des 
Rechtsanwalts und 26 vollstän
dig zugunsten des Mandan
ten.

Das Schlichtungsverfahren ist 
ein freiwilliges Verfahren, es 
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setzt folglich die Bereitschaft 
beider Parteien voraus, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzu
nehmen.

Der Antragsteller kann seinen 
Antrag auf Schlichtung jeder
zeit zurücknehmen bzw. die 
Fortführung des Schlichtungs
verfahrens ablehnen. Der An
tragsgegner kann gleich zu 
Beginn des Verfahrens die 
Durchführung oder im Laufe 
des Verfahrens die Fortfüh
rung ablehnen.

Im Jahre 2018 wurden 27 Ver
fahren wegen Erledigung der 
Angelegenheit eingestellt, in 
23 Verfahren erfolgte eine An
tragsrücknahme, in 106 Ver
fahren lehnte der Antragsgeg
ner die Durchführung ab und 
in 8 Verfahren lehnte der An
tragsgegner die Fortführung 
ab.

Im Jahre 2018 musste die 
Schlichtungsstelle der Rechts
anwälte 68 Anträge auf 
Schlichtung ablehnen, weil 
die Streitigkeit bereits ge
richtlich anhängig war oder 
im Laufe des Schlichtungsver
fahrens gerichtlich anhängig 
gemacht worden ist oder aber 
bereits eine gerichtliche Ent
scheidung vorlag.

48 Anträge auf Schlichtung wur
den abgelehnt, weil die Streitig
keit nicht in den Zuständigkeits
bereich der Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwälte viel. Dabei 
handelte es sich vor allem um 
Anträge, die sich gegen die 
gegnerischen Rechtsanwälte 
oder gegen Notare richteten. 
Die Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft ist aus
schließlich zuständig für ver
mögensrechtliche Streitigkei
ten zwischen Rechtsanwälten 
und Mandanten aus einem 
Mandatsverhältnis.

Weitere 23 Verfahren mussten 
abgelehnt werden, weil die 
Wertgrenze von 50.000,– € 
die sich die Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft ge
setzt hat, überschritten wor
den ist.

IX.Öffentlichkeitsarbeit

1. Jahresempfang der Wirt-
schaft 2019

„Europa ist unser wichtigs-
tes nationales Anliegen“, 
sagte der Bundesfinanz-
minister und Vizekanzler 
Olaf Scholz anlässlich des 
20.Jahresempfangs der Wirt
schaft in Mainz am 09. Januar 
2019 in der Halle 45 mit Blick 
auf die  Europawahl im Mai.

Der Jahresempfang der Rhein
landpfälzischen Wirtschaft in 
Mainz ist der größte Neujah

resempfang der regionalen 
Wirtschaft in Deutschland. Es 
sind 15 rheinlandpfälzische 
Kammern an dieser gemeinsa
men Veranstaltung beteiligt, 
die damit als wertvoller An
sprechpartner in Politik und 
Wirtschaft gelten.

Olaf Scholz hob hervor, dass 
von der Wahl in diesem Jahr 
die Zukunft der EU abhänge, 
denn 450 Bürger in Europa 
können eine Kraft entfalten. 
Das habe er bei Gesprächen in 
den USA gemerkt, wenn Europa 
mit einer Stimme spreche. 
Er mahnt jedoch gleichzeitig, 
„Europa muss politischer wer
den. Es geht um Haltung und 
Handeln, um Zusammenhalt“. 
Europa werde oft als techno
kratisch wahrgenommen; des
halb benötige es mehr politi
sche Diskussion.

Europa nutze immerhin den 
27  Mitgliedsstatten speziell 
beim Ausbau der Infrastruktur. 
Davon wiederum profitiere 
auch RheinlandPfalz, indem 
viele Millionen Euro für Zu
kunftsinvestitionen bereitge
stellt würden.
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Für ein funktionierendes Euro
pa seien jedoch nach Ansicht 
des Ministers auch Kompro
misse erforderlich. Deutsch
land gehe sozusagen mit gu
tem Beispiel durch seine 
föderale Struktur voran: „Ein 
großer Teil des Erfolges in 
Deutschland erklärt sich 
durch das Engagement der 
Länder und der mittelstän
disch strukturierten Wirt
schaft, die vor Ort aktiv sind“. 
Deutschland habe nach Über
zeugung von Scholz „den Auf
trag in Europa zu sagen: wenn 
es bei uns geht, geht es in Eu
ropa auch“.

Daher komme Deutschland 
die Aufgabe der Konsensbil
dung zu; hierfür sei es notwen
dig, zur Wahl zu gehen und ein 
Zeichen für ein starkes Europa 
zu setzen.

2. 
a) Podiumsdiskussion 2018 
zum Thema

Gewaltverbrechen in unserer 
Gesellschaft – wie gehen wir 
mit Tätern und Opfern um?

Statt härtere Strafen mehr 
Therapien

Bei spektakulären Gewalt 
oder Sexualstraftaten kochen 
die Emotionen regelmäßig 
hoch. „Immer häufiger heißt 
es: Die Gerichte urteilen zu 
lasch und niemand spricht von 
den Opfern“, fasst Moderator 
JR Dr. Andreas Ammer, Mitglied 
des Präsidiums der Kammer, 
die Stimmung in der Öffentlich
keit auf der Podiumsdiskussion 
„Gewaltverbrechen in unserer 
Gesellschaft – wie gehen wir 
mit Tätern und Opfern um?“ zu
sammen.

Sei man als Angehöriger eines 
Opfers gar zufrieden, wenn ein 
Täter eine schwache Verteidi
gung habe, fragt Ammer. Nein, 
keinesfalls, antwortet Gabriele 
Karl, Gründerin des Vereins 
„Opfer gegen Gewalt“. „Die ju
ristische Ebene ist die einzige 
Ebene auf der die Opfer und 
ihre Angehörigen die Tat auf
arbeiten können“, antwortet 
Karl. Hier sei der Rechtsstaat 
gefragt: Die Täter brauchen 
 einen guten Verteidiger und 
die Opfer brauchen einen 
 guten Anwalt in der Neben
klage.

Hans Holzhaider, Gerichts
reporter der Süddeutschen 
Zeitung, sieht das Balance
verhältnis zwischen Täter und 
Opfer nicht ganz so ausgewo
gen. Im Strafprozess spiele 
das Opfer eine untergeordne
te Rolle, schließlich gehe es 
um die Bewertung der Tat. 
Die Entwicklung gehe heut
zutage dahin, den Täter mit 
seiner Tat zu konfrontieren, 
damit dieser erkenne, wel
chen Schaden an Leib und 
Seele er dem Opfer zugefügt 
habe.

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz
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Opfer seien im Prozess auch im
mer Zeugen, erläutert Harald 
Kurse, leitender Oberstaatsan
walt, Staatsanwaltschaft Kob
lenz. Opferschutz heiße, den 
Zeugen zu stabilisieren und ihn 
im Prozess nicht erneut zu trau
matisieren. Vor allem bei der 
therapeutischen Betreuung be
stehe hier noch ein enormer 
Nachholbedarf. Für die Opfer
hilfemaßnahmen empfiehlt er 
die Einrichtung eines zentralen 
Opferschutzfonds.

Für den Strafverteidiger Volker 
Schröder ist Täterschutz auch 
immer gleich Opferschutz. Jeder 
Beschuldigte habe ein Recht auf 
Verteidigung. Es sei nicht die 
Aufgabe des Verteidigers die Tat 
zu verurteilen, sondern den 
 Täter sachgerecht unter Ein
satz aller Mittel zu verteidigen.

Die Zahl der Gewaltverbre
chen und auch die Rückfall
raten seien allerdings in den 
letzten Jahren zurückgegan
gen, ergänzt Prof. Dr. Norbert 
Nedopil, forensischer Psychia
ter, Universität München. Der 
Ruf nach schärferen Gesetzen 
sei falsch. „Wir brauchen mehr 
Therapieplätze!“

Der Moderator JR Dr. Ammer 
schließt die Veranstaltung mit 
einem Bericht aus Hamburg. 
Dort hat man 2018 ein Resoziali
sierungs und Opferhilfegesetz 
(HmbResOG) verabschiedet. 
Mit Hilfe eines Übergangsma
nagements sollen Gefangene 
vor und bei ihrer Entlassung 
besser darauf vorbereitet wer
den, ein Leben ohne Straftaten 
zu führen. So wird bereits in 
den letzten Monaten des Voll

zuges mit Maßnahmen wie 
Schuldnerberatung begonnen 
oder bei der Wohnungs und 
Arbeitssuche unterstützt. Es 
gibt ferner eine Zeugenbera
tungsstelle, die die Opfer wäh
rend des Prozesses begleitet 
und bestehende Opferhilfer
egelungen werden zusam
mengefasst. Der Senat stellt 
dafür 2,4 Millionen Euro jähr
lich zur Verfügung. Ein Vorbild 
für RheinlandPfalz?

b) Die diesjährige Podiumsdis
kussion zum Thema „Regeln 
für den Rechner: Welche Art 
von Algorithmus-Ethik brau-
chen wir?“

findet statt am

Donnerstag, den 7.11.2019, 
17.00 Uhr, im Erbacher Hof

3. 
a) Fachsymposium 2018 der 
Rechtsanwaltskammer Kob-
lenz

Am 28.11.2018 referierten und 
diskutierten Ärzte, Juristen 
und Patienten beim Fachsym
posium im Hörsaal der Chirur
gie an der Universitätsmedizin 
Mainz zum Thema „Patienten

verfügung“. PD Dr. Marc Bo-
denstein, Rechtsanwalt Felix 
Orlowski, Rechtsanwalt Dr. 
Alexander Dorn und Prof. Dr. 
Norbert W. Paul erörterten auf 
Einladung der Rechtsanwalts
kammer Koblenz vor rund 100 
Besuchern, worauf es ankom
me, um Patientenverfügun
gen für die Praxis anwendbar 
zu gestalten. Auch wenn eine 
natürliche Scheu viele davon 
abhalte, sich zu Lebzeiten mit 
dem eigenen Tod auseinan
derzusetzen, sei eine Patien
tenverfügung sinnvoll und 
schaffe Klarheit, leitete Sani
tätsrat Dr. HansDieter Grünin
ger, Vorstandsmitglied der 
Landesärztekammer Rhein
landPfalz, mit einem Gruß
wort den Informationsabend 
ein. Nach der Frage „Was müs
sen Patientenverfügungen aus 
Sicht der Medizin leisten“ und 
der Frage der rechtlichen Ge
staltung von Patientenverfü
gungen sowie der Haftungs
problematik für die Ärzte 
schloss sich ethische Aspekte 
an.

Schriftform ist erforderlich

Ärzte sollten Entscheidungen 
sorgfältig dokumentieren
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Kommunikation mit dem Pa-
tienten essentiell

In der sich anschließenden 
regen – von Herrn JR Rechts
anwalt Dr. Andreas Ammer, 
Fachanwalt für Medizinrecht 
und Präsidiumsmitglied der 
Rechtsanwaltskammer Kob
lenz moderierten – Diskussion 
zeigte sich die Notwendigkeit, 
den Aspekt der Patientenver
fügung vor dem Hintergrund 
der geschaffenen gesetzlichen 
Grundlagen juristisch auszu
leuchten ohne den medizini
schen Aspekt zu vernachlässi
gen. Die Notwendigkeit der 
vertrauensvollen Kommuni
kation mit dem Patienten 
und deren Ermöglichung 
durch das Gesundheitssys
tem standen dabei ebenso im 
Mittelpunkt, wie die Lebens
wirklichkeit von dementen 
Patienten sowie die besonde
ren Probleme des Wirksam
werdens der Patientenverfü
gung in Notsituationen, z. B. 
bei der Wiederbelebung. Alle 
Teilnehmer des Fachsymposi
ums betonten die Notwen
digkeit des weiteren intensi
ven fachlichen Austauschs 
zwischen der juristischen 
und medizinischen Professi
on unter Einschluss von cari
tativen, sozialen und Betreu
ungsstellen.

b) Das diesjährige Fachsym
posium zum Thema „selbst-
bestimmtes Sterben“ wird – 
wieder in Kooperation mit 
der Ärztekammer Rheinland
Pfalz – im Universitätsklini
kum Mainz stattfinden am

21. November 2019, 15.30 Uhr

4. Verbraucherrechtstage

a) Die Verbraucherrechtstage 
im Herbst 2018 und im Früh
jahr 2019 haben sich aufgrund 
der Aktualität mit dem Bau
recht beschäftigt. Unter dem 
Titel „Das neue Baurecht“, ha
ben Frau Kollegin Nina Janßen, 
Trier, zu dem Thema „Das 
neue Baurecht: die wichtigs-
ten Änderungen für den Ver-
braucher“ referiert, zu dem 
Thema „Beweissicherung 
und Schadensersatz“ war 
Herr Kollege Dr. Burkhard 
Hermann, Mainz, Referent 
und zu dem Thema „Die Ab-
nahme des Sonder-und Ge-
meinschaftseigentums beim 
Erwerb einer Eigentums-
wohnung“ referierte Herr Kol
lege Christoph Schöll, Kob-
lenz.

b) Unsere Verbraucherrechtsta
ge im Frühjahr 2019 zu diesem 
Thema finden am 19.03.2019 in 
Mainz, im Erbacher Hof und am 
28.03.2019 in Trier im Kurfürst
lichen Palais statt.

Für den Herbst 2019 werden 
wir im September die Verbrau
cherrechtstage in Bad Kreuz
nach und Koblenz durchfüh
ren, im März 2019 in Mainz und 
in Trier. Das Thema wird dann 
sein

„Vorsorge im Alter. 
Fremdbetreuung verhindern“. 

5. Journalistenseminar

Rund 40 Journalisten kamen 
am 23. Februar zum Journalis
tenseminar der Rechtsanwalts
kammer Koblenz, das dieses 

Jahr in den Räumen der All-
gemeinen Zeitung in Mainz 
stattfand. Es wurden viele Fra
gen gestellt und angeregte 
Diskussionen geführt, denn 
wer als Journalist presserecht
lich einwandfrei berichten 
möchte, muss täglich abwä
gen zwischen der Freiheit der 
Berichterstattung und dem 
Persönlichkeitsschutz. Die Kol
lision von Pressefreiheit und 
Persönlichkeitsschutz bezeich
net der Referent Rechtsan-
walt Dr. Stefan Schatz aus 
Trier gar als „verfassungsrecht
liches Dilemma“. Auch die Ver
wendung von Fotoaufnahmen 
von Personen beinhaltet diver
se rechtliche Aspekte, die 
durch den Referenten Rechts
anwalt Dr. Schatz erläutert 
wurden.

Hinweise 

 1.Zuschlag zum Kammergrund-
beitrag 2018 (Umsatz 2017)

Seit dem 28.02.2019 ist der Zu-
schlag zum Kammergrund-
beitrag 2018 (Umsatz 2017) 
fällig. Wir bitten alle Kollegin
nen und Kollegen, die den mit 
dem Kammerreport 3/18 über
sandten Berechnungsbogen 
noch nicht abgegeben haben, 
dies unverzüglich nachzuho
len. Wir machen darauf auf
merksam, dass der Vorstand in 
seiner Herbstwochenendsit-
zung 2019 wegen fehlender 
Erklärungen des Umsatzes zur 
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Berechnung des Zuschlages 
eine Schätzung vornehmen 
muss, die nach Nr. 10 der Ge
bührenordnung eine Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 
150,– € auslöst.

 2.Beschlüsse der 7. Sitzung 
der 6. Satzungsversamm-
lung bei der Bundesrechts-
anwaltskammer am 
26.11.2018 in Berlin

Fachanwaltsordnung

1. § 1 FAO wird wie folgt neu 
gefasst:

Fachanwaltsbezeichnungen 
können gemäß § 43c Abs.1 
Satz 2 Bundesrechtsanwalts
ordnung für Verwaltungs
recht, Steuerrecht, Arbeits
recht  und S oz ia l recht 
verliehen werden. Weitere 
 Fachanwaltsbezeichnungen 
können für Familienrecht, 
Strafrecht, Insolvenzrecht, 
Versicherungsrecht, Medizin
recht, Miet und Wohnungsei
gentumsrecht, Verkehrsrecht, 
Bau und Architektenrecht, 
Erbrecht, Transport und Spe
ditionsrecht, gewerblichen 
Rechtsschutz, Handels und 
Gesellschaftsrecht, Urheber 
und Medienrecht, Informati
onstechnologierecht, Bank 
und K apitalmarktrecht, 
Agrarrecht, Internationales 
Wirtschaftsrecht, Vergabe
recht, Migrationsrecht sowie 
Sportrecht verliehen werden.

2. Es wird folgender neuer 
§ 5 Abs. 1 lit. x) FAO einge-
führt:

x) Sportrecht: 80 Fälle, davon 
mindestens 20 rechtsförmliche 
Verfahren (Sportverbandsge
richtsverfahren, sonstige Ge
richtsverfahren, außergericht
liche Rechtsbehelfsverfahren, 
Schlichtungsoder Schiedsver
fahren). Die Fälle müssen sich 
auf mindestens drei verschie
dene Bereiche des § 14q Nr. 1, 
3 bis 11 beziehen, dabei auf 
jeden dieser drei Bereiche min
destens fünf Fälle.

3. Es wird folgender neuer 
§ 14q FAO eingeführt:

§ 14q Nachzuweisende beson
dere Kenntnisse im Sportrecht 
Für das Fachgebiet Sportrecht 
sind besondere Kenntnisse 
nachzuweisen in den Bereichen

1.  selbstgesetztes Recht der 
Sportverbände im Rahmen 
der Verbandsautonomie 
und deren Organisations
strukturen, insbesondere 
Satzungen und Statuten 
nationaler und internatio
naler Sportorganisationen,

2.  nationale und internatio
nale Sportverbands und 
schiedsgerichtsbarkeit,

3.  sportrechtliche Bezüge des 
Ordnungswidrigkeiten 
und Strafrechts, Strafpro
zessrecht sowie zwischen
staatliches und Völkerrecht,

4.  Schutz vor Sportmanipu
lationen, insbesondere 
durch sog. Doping, sport
rechtliche Bezüge des 
Arzneimittelrechts,

5.  Vereinsrecht und Grund
züge des Gesellschafts
rechts,

6.  sportrechtliche Bezüge des 
Medienrechts, insbeson

dere der Fernseh, Inter
net und Hörfunkrechte,

7.  Recht des geistigen Eigen
tums, insbesondere Per
sönlichkeitsrecht sowie 
Urheber und Marken
recht,

8.  Recht des Sponsorings, 
Recht der staatlichen 
Sportförderung und Sub
ventionsrecht, Sportwett
recht,

9.  sportrechtliche Bezüge 
des nationalen und inter
nationalen Haftungs
rechts,

10  Grundzüge des Gemein
nützigkeits und Spenden
rechts,

11.  Sportvertragsrecht, sport
rechtliche Bezüge des 
Dienst und Arbeitsver
tragsrechts.

 3.Beschlüsse der  
Vertreterversammlung des 
Versorgungswerk RLP

Die Vertreterversammlung des 
Versorgungswerk der rhein
landpfälzischen Rechtsan
waltskammern hat in ihrer Sit
zung am 22.08.2018 folgende 
Satzungsänderungen be
schlossen, die nach Genehmi
gung durch das Ministerium 
der Justiz am 14.01.2019 im 
Staatsanzeiger für Rheinland
Pfalz Nr. 1/2019 auf den Seiten 
15 ff. veröffentlicht wurden:

§ 30 Abs. 2 Satz 2 wird wie 
folgt neu gefasst:

Ergibt sich aus der Bilanz ein 
Überschuss, so sind mindes
tens 7,5 v.H. davon einer Ver
lustrücklage zuzuweisen, bis 
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diese 7,5 v.H. der Deckungs
rückstellung erreicht oder 
nach Inanspruchnahme wie
der erreicht hat.

In § 22 Abs. 2 wird Satz 4 wie 
folgt geändert und folgen-
der Satz 5 eingefügt; der bis-
herige Satz 5 wird Satz 6:

Zum Ausgleich für die Be
schränkung auf die Altersrente 
erhält der Ausgleichsberech
tigte, wenn er bei Ehezeitende 
das 62. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte, einen Zu
schlag zu seiner Altersrente. 
Dieser beträgt für jedes Le
bensjahr vor dem Erreichen 
des 62. Lebensjahres 0,45 % 
des Ausgleichsbetrages, aber 
nicht mehr als 12 % insgesamt.

Die Vertreterversammlung des 
Versorgungswerk der rhein
landpfälzischen Rechtsan
waltskammern hat in ihrer 
 Sitzung am 21.11.2018 folgen
de Satzungsänderungen be
schlossen, die nach Genehmi
gung durch das Ministerium 
der Justiz am 14.01.2019 im 
Staatsanzeiger für Rheinland
Pfalz Nr. 1/2019 auf den Seiten 
15 ff. veröffentlicht wurden:

In § 12 wird folgendes geän-
dert:

a) § 12 Abs. 1 erhält die nach
stehende Fassung:

 (1) Der Monatsbetrag der Al
ters bzw. der Berufsunfähig
keitsrente ist das Produkt aus

1. dem persönlichen durch
schnittlichen Beitragsquotien
ten,

2. dem Zugangsfaktor und

3. der Summe, die sich aus den 
Produkten

a) des jeweiligen Rentenstei
gerungsbetrags 1 multipliziert 
mit der Anzahl der anzurech
nenden Versicherungsjahre bis 
zum 31.12.2018 und

b) des jeweiligen Rentenstei
gerungsbetrags 2 multipliziert 
mit der Anzahl der ab dem 
1.1.2019 anzurechnenden Ver
sicherungsjahre

ergibt.

b) In § 12 Abs. 2 wird nach 
Satz 1 folgender Satz einge
fügt:

„Der Rentensteigerungsbetrag 
1 (RSB 1) bezieht sich auf die 
bis zum 31.12.2018 geleisteten 
Beiträge, der Rentensteige
rungsbetrag 2 (RSB 2)bezieht 
sich auf die ab dem 1.1.2019 
gezahlten Beiträge.“

c) Nach § 12 Abs. 3 S. 2 werden 
folgende Sätze eingefügt:

„Die Zeiten nach Nr. 3 und Nr. 4 
werden zeitanteilig auf die anzu
rechnenden Ver sicherungsjahre 
zwischen dem Beginn der Mit
gliedschaft und dem 31.12.2018 
einerseits und die anzurechnen
den Versicherungsjahre ab dem 
01.01.2019 bis zum Rentenein
tritt aufgeteilt.

Bei Mitgliedschaftsbeginn vor 
dem 01.01.2018 zählen die Zu
rechnungszeiten nach Satz 1 
Nr. 5 im Jahr 2019 zu 9/10, im 
Jahr 2020 zu 8/10, im Jahr 2021 

zu 7/10, im Jahr 2022 zu 6/10, 
im Jahr 2023 zu 5/10, im Jahr 
2024 zu 4/10, im Jahr 2025 zu 
3/10, im Jahr 2026 zu 2/10, im 
Jahr 2027 zu 1/10 zu den anzu
rechnenden Versicherungsjah
ren bis zum 31.12.2018, alle 
 übrigen Zurechnungszeiten 
zählen zu den anzurechnenden 
Versicherungsjahren ab dem 
01.01.2019.“

In § 22 wird folgendes geän-
dert:

a) In § 22 Abs. 5 wird Satz 1, 2. 
Halbsatz wie folgt geändert:

„Das Produkt von übertrage
ner Anwartschaft (bis 2018), 
ohne Zuschlag gemäß Absatz 
2, Satz 4 und RSB1 zum Berech
nungszeitpunkt wird durch 
den RSB1 bei Ehezeitende ge
teilt zuzüglich dem Produkt 
von übertragener Anwart
schaft (ab 2019), ohne Zu
schlag gemäß Absatz 2, Satz 4 
und RSB2 zum Berechnungs
zeitpunkt geteilt durch den 
RSB2 bei Ehezeitende“

Veränderungsbetrag  
= (Übertr. Anwartschaft (bis 
2018) x RSB1 im Berechnungs
zeitpunkt) 
–:  RSB1 bei Ehezeitende) 
+ 
Übertr. Anwartschaft (ab 2019)  
x RSB2 im Berechnungszeit
punkt 
–:  RSB2 bei Ehezeitende

b) § 22 Abs. 6 S. 2 erhält folgen
de Fassung:

„Die zu leistende Sonderzah
lung errechnet sich aus der 
Summe des Produkts der bis 
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zum Ablauf des Jahres 2018 
begründeten übertragenen 
Anwartschaft, ohne Zuschlag 
gemäß Absatz 2, Satz 4 und 
Jahresregelpflichtbeitrag ge
mäß § 23 Abs.1 der Satzung 
bei Zahlungseingang, geteilt 
durch den RSB1 bei Ehezeiten
de und des Produkts der mit 
Beginn des Jahres 2019 be
gründeten übertragenen An
wartschaft, ohne Zuschlag ge
mäß Absatz 2, Satz 4 und 
Jahresregelpflichtbeitrag ge
mäß § 23 Abs.1 der Satzung 
bei Zahlungseingang, geteilt 
durch den RSB2 bei Ehezeit
ende.“

§ 23 wird wie folgt geändert:

a) § 23 Abs. 2 erhält die nach
folgende Fassung:

„(2) Für Mitglieder, die nach 
den Vorschriften dieses Ab
satzes nachweisen, dass bei 
ihnen die Summe von Ar
beitseinkommen und Arbeits
entgelt die Beitragsbemes
sungsgrenze nicht erreicht, 
wird auf Antrag der Beitrag 
auf einen entsprechenden 
Anteil aus der Summe des je
weils nachgewiesenen Ge
samteinkommens festgesetzt, 
soweit es auf einer Tätigkeit 
beruht, die anwaltlich er
bracht werden kann; dazu 
zählen auch Gewinnanteile 
als Gesellschafter einer 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
oder einer Gesellschaft sozie
tätsfähiger Berufe (§ 59c 
BRAO). Die Begriffsdefinition 
der §§ 14, 15 und 16 SGB IV 
für Arbeitsentgelt, Arbeitsein
kommen und Gesamteinkom
men gelten entsprechend.

Der Antrag auf einkommens
bezogene Beitragsfeststellung 
ist bis zum 30.09. eines Kalen
derjahres für das folgende Ka
lenderjahr unter Vorlage der 
entsprechenden Einkommens
nachweise oder einer Beschei
nigung eines Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe für 
das vorletzte Kalenderjahr 
oder  bei Vorliegen eines stän
digen Dienst oder ähnlichen 
Beschäftigungsverhältnisses  
durch Vorlage einer Entgeltbe
scheinigung für das laufende 
Kalenderjahr zu stellen. An
dernfalls wird der Beitrag auf 
die Beitragsbemessungsgren
ze der allgemeinen Rentenver
sicherung festgesetzt. Satz 4 
gilt nicht für Mitglieder nach 
Vollendung des 55. Lebensjah
res, wenn diese ihr Einkommen 
nicht nachweisen. Bei letzteren 
wird der Beitrag entsprechend 
dem bisher erreichten persön
lichen durchschnittlichen Bei
tragsquotienten festgesetzt.“

b) Nach § 23 Abs. 2 werden fol
gende neue Absätze 3) und 4) 
eingefügt, die übrigen Absätze 
werden fortlaufend weiter 
nummeriert.

„(3) Für das Kalenderjahr, in 
dem ein Mitglied erstmals 
selbstständig tätig wird, sowie 
für die folgenden zwei Kalen
derjahre wird der Beitrag auf
grund des Arbeitseinkommens 
des ersten Jahres vorläufig 
festgesetzt. Dieses Einkom
men ist glaubhaft zu machen. 
Der Beitrag für diese drei Ka
lenderjahre wird jeweils end
gültig festgesetzt aufgrund 
des Einkommenssteuerbe
scheids für das jeweilige Jahr, 

der spätestens 27 Monate 
nach Ablauf des jeweiligen 
Beitragsjahres dem Versor
gungswerk vorzulegen ist; an
dernfalls wird der Beitrag end
gültig nach Absatz 1 festge
setzt.

(4) Sinkt bei selbstständig täti
gen Mitgliedern das Einkom
men erheblich gegenüber dem 
des vorletzten Kalenderjahres 
ab, so ist auf Antrag der Beitrag 
vorläufig nach dem Einkommen 
des laufenden Kalenderjahres 
festzusetzen, wenn dieses Ein
kommen glaubhaft gemacht 
wird. Ein Einkommensrückgang 
ist erheblich, wenn er zu einem 
um mindestens 15% geringeren 
Beitrag führen würde. Der An
trag ist bis zum 31.12. des Kalen
derjahres zu stellen, für das der 
Beitrag herabgesetzt werden 
soll. Die vorläufige Festsetzung 
steht unter dem Vorbehalt, dass 
das Mitglied binnen 27 Mona
ten nach Ablauf des Kalender
jahres, für das der Beitrag ermä
ßigt wurde, das tatsächliche 
Einkommen für das betreffende 
Jahr nachweist, so dass der dar
aus resultierende Beitrag end
gültig festgesetzt wird. Andern
falls wird der vorläufige Bei
tragsbescheid aufgehoben. 
Beitragsnachzahlungen, die sich 
daraus ergeben, werden mit 
sechs vom Hundert verzinst.“

In § 26 folgende Änderungen

§ 26 Abs. 2 wird gestrichen, 
und die übrigen Absätze rü
cken auf:

Die Regelungen unter Nr. 1 
und Nr. 2 treten zum 1.1.2019 
in Kraft.
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Die Änderungen wurden im 
Staatsanzeiger für Rheinland
Pfalz Nr.1/2019 am 14.01.2019 
auf den Seiten 15 ff. veröffent
licht.

Mit Schreiben vom 18.01.2019 
hat das Ministerium der Justiz 
RheinlandPfalz die Festle
gung der nunmehr beiden 
Rentensteigerungsbeträge mit 
€ 92,– (RSB1) und € 65,– (RSB2) 
genehmigt.

 4.Psychosoziale Prozessbe-
gleitung gem. § 460g Straf-
prozessordnung
Hier: Musterantrag für die 
Beiordnung einer psychoso-
zialen Prozessbegleiterin 
bzw. psychosozialen Pro-
zessbegleiters

Das Ministerium der Justiz RLP 
hat uns gebeten, das Antrags
formular, dass im wesentlichen 
auf die Vorschläge der Unterar
beitsgruppe IV der AG FOKUS: 
Opferschutz zurückgeht, an 
unsere Mitglieder weiterzu
leiten. Der Musterantrag soll 
Opfern von Straftaten, die An
spruch auf eine kostenlose 
psychosoziale Prozessbeglei
tung im Strafverfahren haben, 
eine möglichst unkomplizierte 
Antragstellung ermöglichen.

Das Formular ist bewusst neut
ral gestaltet und trägt nicht 
den Briefkopf des Ministeri
ums der Justiz.

Der Antrag ist auf der Homepage 
des Ministeriums der Justiz RLP 
abrufbar (https://jm.rlp.de/de/
themen/operferschutz/psycho
sozialeprozessbegleitung/.).

Fachinfo-Tabelle  
„Gerichtsbezirke 2019“ 
erleichtert Abrechnung  
von Reisekosten

Die neueste Entscheidung vom 
04.12.2018 des VIII. Senat des 
BGH hat bestätigt: Die Reise
kosten eines nicht im Bezirk 
des Gerichts niedergelassenen 
Anwalts, dessen Hinzuziehung 
nicht notwendig war, sind bis 
zur höchstmöglichen Entfer
nung innerhalb des Gerichts
bezirks zu erstatten.

Um die Reisekostenabrech
nung auswärtiger Anwälte so 
effizient wie möglich zu gestal
ten und sowohl Anwälten als 
auch ihren Mitarbeitern die 
aufwendige Recherche zu er
sparen, listet die FachinfoTa
belle Gerichtsbezirke 2019 den 
jeweils am weitesten entfern
ten Ort aller Gerichtsbezirke 
sowie die daraus resultieren
den Fahrtkosten auf. Zusätz
lich werden die Kontaktdaten 
aller Gerichte aufgeführt.

Abrechnungs und Gebühren
experte Norbert Schneider er
läutert die aktuelle Rechtslage – 
auch im Falle der Prozess oder 
Verfahrenskostenhilfe  – und 
stellt Musterformulierungen 
und Erläuterungen zur Verfü
gung. So können auswärtige 
Anwälte ihre Kostenerstattungs
ansprüche in maximaler Höhe 
geltend machen.

Hier kostenlos downloaden:

https://gerichtsbezirke.de/
Broschüren/FFI_Gerichtsbe
zirks_2019.pdf

Als Widget Lesen:

https://kiosk.freiefachinforma
tionen.de/fachinfotabellege
richtsbezirke2019/62334145

 6.Rechtsaustausch 
China-Deutschland

Seit 2015 führt die BRAK ge
meinsam mit der Deutschen 
Gesellschaft für Internationa
le Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH und der All China 
Lawyers Association (ACLA) 
das Projekt Rechtsanwalts
austausch ChinaDeutschland 
durch. Das Projekt wird von 
der Robert Bosch Stiftung fi
nanziert und gemeinsam wer
den Seminare für Anwälte in 
Deutschland und China orga
nisiert. Die deutschen und 
chinesischen Teilnehmer ver
bringen zusammen jeweils 
eine Woche und diskutieren 
das Verständnis ihrer Rolle 
als  Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte und setzen 
sich mit fachlichen Fragen 
aus spezifischen Rechtsgebie
ten auseinander.

Die nächsten Seminare sollen 
zunächst in Köln/Bonn vom 
07.04. bis 14.04.2019 und 
 anschließend mit einer Folge
veranstaltung vom 16.06. bis 
23.06.2019 in Hangzhou 
durchgeführt werden.

Das Fachprogramm umfasst 
die Themen „IT-Recht – Daten-
schutzrecht und IT-Sicherheit 
sowie Anwaltliches Berufs-
recht“. Über den fachlichen 
Austausch hinaus sind Be
suche relevanter Institutionen 

 5.
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und Gespräche mit deren Re
präsentanten geplant.

Interessierte wenden sich bitte 
an die Geschäftsstelle der 
BRAK

Littenstraße 9
10179 Berlin
Tel.: 030/28493939
Fax: 030/28493911
schaworonkowa@brak.de
www.brak.de

Personalnachrichten

Seit dem Erscheinen des 
Kammerreports Heft 3 von 
November 2018 sind ver-
storben:

RA Dr. jur. Holger Reichert 
† 30.12.2018 
im Alter von 52 Jahren 
RA Jürgen Schneid 
† 04.01.2019 
im Alter von 75 Jahren 
RA Roland Becker 
† 04.01.2019 
im Alter von 81 Jahren 
RA Dr. jur. Dr. phil. Jan Cattepoel
† 07.01.2019 
im Alter von 77 Jahren 
RAin MariaTheresia Hammes
Rosenstein 
† 13.01.2019 
im Alter von 65 Jahren 
RA Richard Kohlhaas 
† 28.01.2019 
im Alter von 79 Jahren 
RA Georg Kloos 
† 02.03.2019 
im Alter von 69 Jahren 

Seit dem Erscheinen des 
Kammerreports Heft 3 aus 
November 2018 sind folgende 

Kolleginnen und Kollegen 
aus dem von der Kammer 
nach § 31 BRAO zu führen-
den elektronischen Verzeich-
nis gelöscht worden:

Landgerichtsbezirk  
Bad Kreuznach

Brigitte GerhorstHölting,
Kastellaun 31.12.2018
Helmut Hölting, 
Kastellaun 31.12.2018
Peter Heß, 
Simmern 31.12.2018

Landgerichtsbezirk Koblenz

Christine MöhrkeSobolewski
 14.11.2018
Raquel S. D. Moya Rodriguez, 
Dieblich 15.11.2018
Bernd Lindlein, 
Altenkirchen 03.12.2018
Ute Lehmann, 
Wirges 05.12.2018
Frank Becher, 
Koblenz 13.12.2018
Dr. Stefan Taube, 
Andernach 13.12.2018
FrankHinrich Mayer, 
Sinzig 23.12.2018
Dr. Heike Wege, 
Koblenz 31.12.2018
Hans H. Hieronimi, 
Koblenz 31.12.2018
Frederick Frhr. von Lüdinghausen,
Sinzig 31.12.2018
Axel Mildenberger, 
Nister 31.12.2018
Annette Gubatz, 
Dedenbach 31.12.2018
Beatrix Tatay, 
53501 Grafschaft 31.12.2019
MariaTheresia 
HammesRosenstein, 
Koblenz 13.01.2019
Lisa Adler, 
Koblenz 14.01.2019

Lothar Stegmann, 
Neuwied 17.01.2019
Bettina Fetz, 
Welschneudorf 26.01.2019
Richard Kohlhaas, 
Vallendar 28.01.2019
Christian Ruf, 
Mudersbach 31.01.2019

Landgerichtsbezirk Mainz

Judith Dell, 
Mainz 27.10.2018
Julius MüllerAuffermann, 
Mainz 20.11.2018
Ingrid Weidhaas, 
Mainz 27.11.2018
Manuela Fabiola Matz, 
Mainz 30.11.2018
Sandra Jenrich, 
StadeckenElsheim 12.12.2018
Sigrun Röder, 
Waldalgesheim 26.12.2018
Dr. Holger Reichert, 
Mainz 30.12.2018
Wolfgang M. Drechsler, 
GauBischofsheim 31.12.2018
Fritz Keszler, 
Mainz 31.12.2018
Renate Mlotek, 
Gabsheim 31.12.2018
Harald Strutz, 
Mainz 31.12.2018
Peter Görges, 
Mainz 31.12.2018
Mark Hagmann, 
Offenheim 31.12.2018
Dr. Jürgen Faltin, 
Mainz 31.12.2018
Martin Gerkhardt, 
Worms 31.12.2018
Touria Boukllouá, 
Mainz 31.12.2018
Elzbieta Szuba, 
Mainz 31.12.2018
Dr. Jan Cattepoel, 
Mainz 07.01.2019
HansJürgen Holtfoth, 
Mainz 07.01.2019
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Uwe Marschalek, 
Mainz 14.01.2019
Devrim Tuncel, 
Mainz 15.01.2019
KlausWerner Pusch, 
Worms 15.01.2019
Meike Barbara Gerhäuser, 
Mainz 15.01.2019
Günter Wagner, 
Mommenheim 18.01.2019
Susanne Caroline Steilner, 
Mainz 24.01.2019
Christiana Raich, 
Ingelheim 30.01.2019
Christoph Nickokaus, 
KleinWinternheim 31.01.2019
Antonina Eskender, 
Mainz 31.01.2019

Landgerichtsbezirk Trier

Miriam Polat, Trier 19.11.2018
Hermann Traut, 
Irsch 31.12.2018
Hermann Schmitz, 
Bollendorf 31.12.2018
Kathrin Grünen, 
Trier 31.12.2018
Michael Döpp, 
Bitburg 09.01.2019
Claudia Breuer, 
Hillesheim 15.01.2019
Silvia Diemerde Schepper, 
TrabenTrabach 18.01.2019
Georg Schmitt, 
Longuich 30.01.2019
Oliver Peter Gipp, 
Wittlich 14.02.2019
Sandra Lazzarotto, 
DornDürkheim 19.02.2019

Löschungen als Rechtsan-
wältin (Syndikusrechtsan-
wältin) Rechtsanwalt (Syn-
diskusrechtsanwalt

Andrea Lorentz 06.11.2018
Haus & Grund Frankfurt am 
Main e.V.

Margrit Weirich 30.11.2018
Bezirksärztekammer Koblenz
Miriam Polat 19.11.2018
Arbeitgeberverband der 
Metall und Elektroindustrie 
Lüdenscheid e.V.
Sigrun Röder 26.12.2018
Reply AG , Gütersloh
Nicole Schleicher 31.12.2018
R + V Allgemeine Versicherung 
AG, Wiesbaden
Christian Michael Maier
 25.01.2019
Coty Germany GmbH, Mainz
Georg Schmitt 30.01.2019
VSE Aktiengesellschaft, Saar
brücken
Fabian Ade 31.01.2019
Novo Nordisk Pharma GmbH, 
Mainz
Tanja Diehl 12.02.2019
Infosys Limited, 
Frankfurt am Main

Seit dem Erscheinen des 
Kammerreports Heft 3 von 
November 2018 wurden 
 folgende Kolleginnen und 
Kollegen zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassen und / oder 
als Mitglieder unserer Kam-
mer aufgenommen:

Landgericht Bad Kreuznach

Daniela Adler, 
Bad Kreuznach 24.09.2018
Dr. Katja Michel, 
Abtweiler 09.01.2019
Martina Totz, 
IdarOberstein 15.01.2019

Landgericht Koblenz

Christian Heß, 
Koblenz 18.10.2018
Hubert Engeroff, 
Rheinbreitbach 07.11.2018

Friederike Hein, 
Koblenz 07.11.2018
MarieClaire Hirsch, 
Koblenz 07.11.2018
Anke Kalter, 
Koblenz 07.11.2018
Michael Sell, 
Vallendar 07.11.2018
Sabine DrewsKoch, 
Altenkirchen 14.11.2018
Ingrid Fraedrich, 
Koblenz 19.11.2018
Klaus Hans Walter Fraedrich
 19.11.2018
Jelena Seibert, 
HöhrGrenzhausen 11.12.2018
Daniel Wisser, 
Altenkirchen 11.12.2018
Stephanie Schunk, 
Sinzig  04.01.2019
Patrick Dürrstein, 
Koblenz 15.01.2019
Elvira Frizler, 
Koblenz 15.01.2019
Eva Marquardt, 
Koblenz 15.01.2019
Matthias Michael Kuhl, 
Remagen 11.02.2019
Antje Lieser, 
Koblenz 19.02.2019
Anselm Weber, 
Andernach 19.02.2019
Kris Oliver Willwacher, 
Koblenz 19.02.2019

Landgericht Mainz

Ann Katrin Detzel, 
Mainz 16.10.2018
AnnaLena Görtler, 
Mainz 17.10.2018
Christina Raich, 
Ingelheim 07.11.2018
Lutz Günther, 
NiederOlm 07.11.2018
Dr. Enno Goldmann, 
Nierstein 29.11.2018
Alexander Conradt, 
Wörrstadt 11.12.2018
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Antonia Eskender, 
Mainz 11.12.2018
Thomas Geib, 
Wörrstadt 11.12.2018
Reinhold Koch, 
Mainz 11.12.2018
Sebastian Tauber, 
Mainz 11.12.2018
Stephanie Kappen, 
Mainz 15.12.2018
Adrienne Ekopf, 
Worms 29.12.2018
Jörn Bode, 
Bingen 30.12.2018
Dr. Jens Burkhard Friedrich Funk, 
Worms 02.01.2019
Johann Coenen, 
Ingelheim 15.01.2019
Laure HaagCouvret, 
Mainz 15.01.2019
Özge Özcan, 
Mainz 15.01.2019
Sophia Reich, 
Mainz 15.01.2019
Dr. Saleh Ramadan Ihwas, 
Mainz 16.01.2019
Thomas Malik, 
Mainz 17.01.2019
Sabine Schmitt, 
Mainz 12.02.2019
Christoph Ley, 
Mainz 15.02.2019
Susan Altendorf, 
Bodenheim 19.02.2019
Nils Jennewein, 
Mainz 19.02.2019
Nikolaus Niepon, 
Worms 19.02.2019
Andreas Pilz, 
Mainz 19.02.2019

Landgericht Trier

Christiane Jansen, 
Trier 22.10.2018
Martin Emmerich, 
Bitburg 07.11.2018
KaiUwe Berg, 
Trier 30.11.2018

Victoria Lauer, 
Trier 15.01.2019
Dr. Sarah Leuck, 
Trier 15.01.2019
Erik Oldenburg, 
Schweich 15.01.2019
Romy Thill, 
Trier 15.01.2019
Hanna Elvira Görgen, 
Trier 19.02.2019
Barbara Heintz, 
Daun 19.02.2019
Thomas Krämer, 
Prüm 19.02.2019
Beatrix Müller, 
Trier 19.02.2019

ZULASSUNG als Rechtsan-
walt (Syndikusrechtsanwalt) 
(bei bestehender Rechtsan-
waltszulassung)

Dr. Christian Bron
1&1Telekom GmbH, 
Montabaur 18.09.2018
Laura Wolf
LOTTO Hessen GmbH, 
Wiesbaden 17.10.2018
Felix Bockholt
Schaeffler Technologies 
AG & Co. KG 22.10.2018
Axel Rohr
Acolin Europe GmbH
 26.10.2018
Sigrun Röder
Reply AG, Gütersloch
 14.11.2018
Claudia Kohl
Mainzer Netze GmbH
 15.11.2018
Dr. Torben Butchereit
Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Bonn 16.11.2018
Claudia Neif
Panasonic Business Support 
Europe GmbH 19.11.2018
Dr. Enno Goldmann
Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG 29.11.2018

Adrienne Ekopf
ROCHE Diagnostics GmbH
 29.12.2018
Dieter Oster
Koch Holding KG, 
Wirges 03.01.2019
Christian Blöcher
R+V Versicherung AG, 
Wiesbaden 07.01.2019
Laure HaagCouvret
Deutsche Bahn AG 15.01.2019
Inna Krutsch
BNP Paribas Lease Group S.A.
 16.01.2019
Thomas Stefan Malik
Novo Nordisk Pharma GmbH, 
Mainz 09.02.2019
Dr. Gerd Hagena
Flender GmbH, 
Bocholt 04.02.2019
Frauke Esser
DZ Bank AG, 
Frankfurt am Main 08.02.2019
Nikolaus Niepon
Röchling Automotive 
SE & Co. KG, 
Mannheim 19.02.2019

ZULASSUNG als Rechtsan-
wältin (Syndikusrechtsan-
wältin) Rechtsanwalt (Syndi-
kusrechtsanwalt)

Ulfert Henning
Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG 23.10.2018
Marcel Ahaus
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 11.12.2018
Silke Dutoit
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 11.12.2018
Friederike Fier
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 11.12.2018
Wolfgang Häring
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 11.12.2018
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Christian Freisberg
Debeka Krankenversicherungs 
und Lebensversicherungsver
ein a.G. 15.01.2019
Lars Hellkamp
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 19.02.2019
Renée Luisa Christina Meyer
vem.die arbeitgeber e.V., 
Koblenz 19.02.2019
Ada Jasmin Müser
Debeka Krankenversicherung, 
Koblenz 19.02.2019

Mitglieder zum: 
01.03.2019: 3.313
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Neue Fachanwälte
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Christoph Velten, Brückes 3, 
55545 Bad Kreuznach

Fachanwälte für Bank- und 
Kapitalmarktrecht

Reinhard Jürgen, Bergstr. 7, 
55452 Windesheim

Fachanwälte für Bau- und 
Architektenrecht

Andrea Rosi Oster, AbtRichardStraße 2, 
54550 Daun

Fachanwälte für Familienrecht

Nicola Bader, Potsdamer Straße 28, 
56075 Koblenz

Anne Fabbri, Christofsstraße 13, 55116 Mainz

Fachanwälte für gewerblichen 
Rechtsschutz

Dr. Markus Peter, RudolfVirchowStraße 11, 
56073 Koblenz

Fachanwälte für Insolvenzrecht

Verena Kürsten, Simeonstiftplatz 1, 
54290 Trier

Dr. René Marcel Gast, Hermannstraße 16, 
56203 HöhrGrenzhausen

Fachanwälte für Strafrecht

Karen Angelika Riveiro, 
Hechtsheimer Straße 35, 55131 Mainz

Fachanwälte für Verkehrsrecht

Kerstin Naumann, Ravenéstraße 28, 
56812 Cochem

Fachanwälte für Verwaltungsrecht

Rasmus Schmidt, Rheinstraße 2 a, 
56068 Koblenz
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Kanzlei- und Stellenmarkt
(Für den Inhalt ist der jeweilige Ausschreiber selbst verantwortlich)

a) Kollegin/Kollege für Bürogemeinschaft im 
Zentrum von Koblenz gesucht:
Für meine Kanzlei (120 qm mit 2 Büroräumen, 
Besprechungsraum, Sekretariat, Aktenraum und 
Küche) in Fußnähe zum Justizzentrum such ich 
(56, m., Fachanwalt für Arbeits und Verkehrs
recht) ab sofort eine/n weitere/n Kollegin/en 
mit anderen Schwerpunkten. Ich bin seit über 
25 Jahren Anwalt und arbeite mit Exchange
Server u. RAMicro. 
Anfragen bitte unter 01607443881 oder über 
die Rechtsanwaltskammer.

b) Bad Kreuznach/Mainz
Rechtsanwälte mit Fachanwaltslehrgang bzw. 
Fachanwaltszulassung im Familienrecht und 
Verwaltungsrecht
Wir sind eine überregionale Rechtsanwaltskanz
lei mit derzeit 7 Berufsträgern mit unterschied
lichen Fachrichtungen. Unsere Standorte sind 
Bad Kreuznach und Mainz. Zur Verstärkung 
 unseres Portfolios suchen wir Kolleginnen/Kol
legen mit Fachanwaltszulassung bzw. zumin
dest abgeschlossenem Fachanwaltslehrgang 
insbesondere im Familienrecht und Verwal
tungsrecht. Beide Ressorts sind bereits etabliert. 
Zumindest ein befriedigendes erstes oder zwei
tes Staatsexamen setzen wir voraus. Wir bieten 
eine freie Mitarbeit in einem familienfreund
lichen und kollegialen Arbeitsumfeld. Die tech
nischen Voraussetzungen für ein Arbeiten im 
Homeoffice sind gegeben. Ihre Arbeitszeiten 
bestimmen Sie im Wesentlichen selbst. 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
www.wsanwaelte.de.
Bei Interesse bitten wir um Überlassung einer 
aussagekräftigen Bewerbung, gerne auch per 
Email an Herrn RA Jürgen Wöhrle unter 
woehrle@wsanwaelte.de.

c) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt in Büroge-
meinschaft für unsere Rechtsanwaltskanzlei 
in Trier gesucht. 
Gerne mit den Schwerpunkten Strafrecht, Steuer
recht und/oder Arbeitsrecht. Ideal für Berufsein 
und Wiedereinsteiger/innen. Wir bieten ein 
großzügig möbliertes Büro und Beteiligung an 
vorhandener Kanzleiinfrastruktur. Interessiert? 
Mail an: kanzleitriersucht@gmx.de

d) Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für Büroge-
meinschaft in 55411 Bingen gesucht
Alteingesessene Binger Kanzlei sucht eine Kolle
gin/einen Kollegen zur Erweiterung einer Büro
gemeinschaft.
Wir bieten für eine/n Rechtsanwalt (m/w/d) einen 
Platz in Bürogemeinschaft in bester Lage, mit 
voller Infrastruktur und direkter Nähe zum Ge
richt. Ein engagiertes und qualifiziertes Mitar
beiterteam steht zu unserer gemeinsamen Un
terstützung bereit.
Anfragen bitte über die Rechtsanwaltskammer 
Koblenz

e) Rechtsanwälte ZAK, alt eingesessene Kanzlei 
im Deinhard-Haus in Koblenz, sucht ab sofort:
Einen Juristen für Baurecht (m/w/d), gerne auch 
mit Berufserfahrung und Fachanwaltstitel, zur 
Verstärkung unseres Teams.
Bei Wunsch ist nach erfolgreicher Einarbeitungs
zeit die Aufnahme als Sozius in die Kanzlei selbst
verständlich.
Interessenten wenden sich bitte mit kurzer Dar
stellung des Lebenslaufes per mail an: 
turowski@anwaelteeu.de
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Kanzlei- und Stellenmarkt
(Für den Inhalt ist der jeweilige Ausschreiber selbst verantwortlich)

f) Kanzlei Vollmer, Bock, Windisch, Renz
sucht für die Standorte Mainz/Wiesbaden eine 
Rechtsanwältin Rechtsanwalt in Vollzeit mit 
Schwerpunkt Familienrecht.
Idealerweise mit Berufserfahrung und Fachan
waltstitel für Familienrecht. Die Beschäftigung 
kann in angestellter Tätigkeit oder freien Mit
arbeiterverhältnis erfolgen. Auch wären Kennt
nisse im allgemeinen Zivilrecht (Erbrecht, Ar
beitsrecht etc.) wünschenswert. 
Aussagekräftige Bewerbungen mit Gehaltsvor
stellung bitte zu Händen Herrn Rechtsanwalt 
Windisch, Rheinstraße 105, 55116 Mainz

g) Bad Kreuznach/Mainz
Rechtsanwalt/in mit Fachanwaltslehrgang bzw. 
Fachanwaltszulassung im Baurecht
Wir sind eine überregionale Rechtsanwaltskanz
lei mit derzeit 7 Berufsträgern mit unterschied
lichen Fachrichtungen. Unsere Standorte sind 
Bad Kreuznach und Mainz. Zur Verstärkung un
seres Portfolios suchen wir Kolleginnen/Kolle
gen mit Fachanwaltszulassung bzw. zumindest 
abgeschlossenem Fachanwaltslehrgang insbe
sondere im Baurecht. Zumindest ein befriedi
gendes erstes oder zweites Staatsexamen set
zen wir voraus. Wir bieten eine freie Mitarbeit in 
einem familienfreundlichen und kollegialen Ar
beitsumfeld. Die technischen Voraussetzungen 
für ein Arbeiten im Homeoffice sind gegeben. 
Ihre Arbeitszeiten bestimmen Sie im Wesent
lichen selbst. 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
www.wsanwaelte.de.
Bei Interesse bitten wir um Überlassung einer 
aussagekräftigen Bewerbung, gerne auch per 
Email an Herrn RA Jürgen Wöhrle unter 
woehrle@wsanwaelte.de.
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Im Kammershop erhältlich:

Lieblingsrezepte 
           von und für
              Rechtsanwälte

Herausgeber:
Rechtsanwaltskammer 
für den Oberlandes-
gerichtsbezirk Koblenz
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ISBN 978-3-472-08381-8

        nwaltsgerichte –

Nur Nichtkenner des ersten Bandes vermuten bei die-
sem Titel, es gehe um die Strafbarkeit des Verteidigers. 
Zumindest seit 1999 das Buch »Anwaltsgerichte« erst-
mals erschien, sollte man wissen, dass sich hinter dem 
Begriff ebenfalls kulinarische Genüsse, gezaubert von 
Juristenhand verbergen können. 

In der 2. Aufl age hat die Rechtsanwaltskammer Koblenz 
erneut die Lieblingsrezepte von Rechtsanwälten und 
Rechtsanwältinnen gesammelt und zusammen gestellt, 
verbunden mit dem Wunsch, Sie aus Ihrem juristischen 
Alltag in die Welt der Feinschmecker zu entführen. 

Von Mönsterk Tötten bis Justizratslende – bietet das 
Buch sowohl einfache, als auch anspruchsvolle Heraus-
forderungen zum Nachkochen, garniert mit persönli-
chen Tipps und liebevollen Hinweisen der Kollegen.

Beim Durchblättern der vielfältigen Rezepte und Anek-
doten werden Sie schnell feststellen, dass Rechts-
anwälte nicht nur forensisch – sondern auch 
kulinarisch zum Teil als Mehrfachtäter – 
mit Engagement und Erfolg tätig 
werden können. 

Guten Appetit!
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Kochbuch „Anwaltsgerichte 2“ 

für 5,00 € pro Stück zuzügl. Porto

Skurriles aus
der Welt des Rechts
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Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz (Hrsg.)

Die Frau, die eine Dame sein wollte...
Grund- und Zusatznutzen beim Besuch einer Bar...
Sind Würmer eigentlich Weichtiere?

Skurriles aus der Welt des Rechts – die Rechtsanwalts-
kammer Koblenz hat Fälle gesammelt, gegen die man
nur Einspruch erheben kann. Sie sollen den Leser zum
Schmunzeln bringen – aber auch zum Nachdenken
anregen, wie oft die deutschen Gerichte überstrapaziert
werden.

Doch auch sonst gibt es so allerlei zu berichten aus
den Gerichten. Der Mandant hat das Wort und in
Sachen Männer, Love & Sex haben auch manche Ge-
setzesbücher Kurioses zu bieten.

Wer im Gerichtssaal tätig ist, der braucht Humor, das
zeigen uns die reimenden Richter und das Witzereper-
toire des Anwalts.

Buch „Skurriles aus der Welt des Rechts“ 

für 8,00 € zuzügl. Porto
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